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An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
 
V o r l a g e 
 
- zur Kenntnisnahme - 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin 

über die Fünfte Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 

 
 
 
Ich bitte, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu nehmen, 

dass die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie die nachstehende Verord-

nung erlassen hat: 
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Fünfte Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung 
 

Vom 20. Juli 2017   
 
 
Auf Grund des § 20 Absatz 8 in Verbindung mit § 9 Absatz 6, § 14 Absatz 5, § 15 Absatz 
4, § 19 Absatz 7, § 39, § 56 Absatz 9, § 58 Absatz 8, § 64 Absatz 4 und § 117 Absatz 7 
des Schulgesetzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt durch Artikel 3 Num-
mer 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430) geändert worden ist, verordnet die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: 
 
 
 

Artikel 1 
 
 
Die Grundschulverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 16, 140), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 28. September 2016 (GVBl. S. 803) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
 

1.  In der Inhaltsübersicht werden der Angabe zu § 9 die Wörter „und Teilkonfe-
renzen“ angefügt. 
 
 

2.  § 1 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„Sie gilt ebenfalls für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 von Schulen mit sonderpä-
dagogischem Förderschwerpunkt und für sonderpädagogische Einrichtungen, 
die nach dem Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 unterrichten 
sowie für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts, soweit nicht in der Sonderpädago-
gikverordnung vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch Artikel 3 
der Verordnung vom 28. September 2016 (GVBl. S. 803) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung Abweichendes geregelt ist.“ 
 
 

3.  § 2 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „auch schulinterne Curricula fest, in 

denen auf der Grundlage der Rahmenlehrpläne“ durch die Wörter „ihr 
schulinternes Curriculum auf der Grundlage des Rahmenlehrplanes fest, in 
dem“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „fachübergreifend“ die Wörter 

„im Rahmen des § 10 Absatz 3“ eingefügt. 
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4.  § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Pflichten“ ein Komma und die 
Wörter „die schulischen und jahrgangsbezogenen Inhalte und Ziele sowie 
die Bewertungsmaßstäbe“ eingefügt. 

 
b) In Absatz 3 Nummer 2 werden nach dem Wort „Lehrkräfte“ die Wörter „und 

des anderen pädagogischen Personals“ eingefügt. 
 
c) In Absatz 4 werden die Wörter „schriftlichen oder mündlichen“ gestrichen. 
 
d) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „mit ihren Partnern“ gestrichen. 
 
e) Absatz 6 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
  „Die Kooperationsvereinbarungen sollen insbesondere beinhalten: 
 

1. die Formen der Kooperation der Leitungen und des pädagogischen 
Personals einschließlich gemeinsamer Konferenzen, 

2. die Abstimmung der Förderkonzepte sowie der Beobachtungs- und 
Dokumentationsinstrumente, 

3. die Übermittlung der vorschulischen Beobachtungs- und Dokumentati-
onsinstrumente, insbesondere der Unterlagen aus der Lerndokumenta-
tion des Sprachlerntagebuchs, im Falle der Einwilligung durch die Er-
ziehungsberechtigten, 

4. den wechselseitigen Besuch der Einrichtungen mit den Kindern, 
5. die gemeinsamen Aktivitäten mit Kindern und Erziehungsberechtigten, 
6. die Kooperationen im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Erzie-

hungsberechtigten.“ 
 
 

5.  § 5 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
 

„(3) Auf eine erneute schulärztliche Eingangsuntersuchung kann bei von 
der Schulbesuchspflicht zurückgestellten Kindern im Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten verzichtet werden, wenn bei der bereits durchge-
führten Untersuchung eine erneute Untersuchung nicht für erforderlich ge-
halten wurde.“ 
 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 
 
 

6.  § 7 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „das Sprachlerntagebuch“ durch die 

Wörter „die Lerndokumentation“ und das Wort „seine“ durch das Wort „de-
ren“ ersetzt. 

 
b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Im Rahmen des Wahlpflichtangebots ist auch die Schwerpunktbildung der 
Schule zu berücksichtigen.“ 
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 c) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Lerngruppen“ durch das Wort „Klassen“ 
ersetzt. 

 
 

7.  § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 9 
Fachkonferenzen und Teilkonferenzen“ 

 
b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort „werden“ das Wort „grundsätzlich“ einge-
fügt. 

 
bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Jahrgangsstufenkonferenzen“ das 

Komma und die Wörter „Konferenzen zu Arbeitsschwerpunkten wie 
Behindertenintegration und“ durch die Wörter „und Teilkonferenzen zur 
ergänzenden Förderung und Betreuung in der Ganztagsgrundschule in 
offener und gebundener Form“, ein Komma und das Wort „zu“ ersetzt. 

  
 c) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 
 

„(2) Jede auf Grund von Absatz 1 eingerichtete Konferenz tagt mindestens 
dreimal im Schuljahr. 
 
(3) Die Mitglieder jeder Konferenz wählen mit einfacher Mehrheit, wer von 
ihnen den Vorsitz der Konferenz in dem Schuljahr übernimmt, sofern die 
Gesamtkonferenz nicht davon abweichende Festlegungen getroffen hat.“ 

 
 

8.  § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Unterrichtsfächer, Inhalte und Anforderungen sowie der Umfang des für 
alle Schülerinnen und Schüler verbindlichen Unterrichts werden durch den 
Rahmenlehrplan und die Stundentafel (Anlage 1) bestimmt. Die Standards 
des Rahmenlehrplans legen fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen 
und Schüler am Ende bestimmter Jahrgangsstufen erworben haben sollen. 
Darüber hinaus werden fakultative Inhalte entsprechend dem schulinternen 
Curriculum umgesetzt.“ 
 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Schulprogramms“ durch die Wörter 
„schulinternen Curriculums“ ersetzt. 

 
c) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Der Unterricht beginnt, unter Berücksichtigung des Alters der Schülerinnen 
und Schüler, frühestens um 7.30 Uhr.“ 

 
 d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
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„(5) Die Fächer Kunst und Musik können in zeitlichen Blöcken unterrichtet 
werden (epochaler Unterricht). Die übrigen Fächer dürfen längstens zwölf 
Wochen unterrichtsfrei sein.“ 

 
 

9.  § 12 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„(3) Sofern diplomatische Vertretungen der Heimatländer der ausländischen 
Kinder und Jugendlichen zusätzlich muttersprachlichen und landeskundlichen 
Ergänzungsunterricht in der Schule erteilen, ist er mit dem Stundenplan der 
Schülerinnen und Schüler und dem Ganztagskonzept der Schule zu koordi-
nieren. Ergänzungsunterricht ist außerhalb der Zeiten für den Regelunterricht 
sowie dem Religions- und Weltanschauungsunterricht durchzuführen; er un-
terliegt der Schulaufsicht.“ 
 
 

10. § 13 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Sozial-, Umwelt- und Gesundheits-

erziehung“ durch die Wörter „Sozialerziehung, Umweltbildung und Gesund-
heitsförderung“ ersetzt. 

 
b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „eine schriftliche Bestätigung“ durch 

die Wörter „den Radfahrschein“ ersetzt. 
 
 

11. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „Begabungen“ ein Komma und 

das Wort „Neigungen“ eingefügt. 
 
b) Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
  „Die besondere Förderung gemäß §§ 16 und 17 kann in Abstimmung zwi-

schen Schulaufsichtsbehörde und Schulbehörde auch schulübergreifend 
organisiert werden.“ 

 
 c) In Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort „über“ das Wort „besondere“ einge-

fügt. 
 

d) In Absatz 4 Satz 5 werden die Wörter „Der Schulpsychologische Dienst“ 
durch die Wörter „Das Schulpsychologische und Inklusionspädagogische 
Beratungs- und Unterstützungszentrum (im Folgenden: SIBUZ)“ ersetzt. 

 
 

12. Dem 14a wird folgender Absatz 3 angefügt: 
 
„(3) Als Nachteilsausgleich kommen insbesondere in Betracht: 
 
1. Verlängerung der Bearbeitungszeit um bis zu 25 Prozent, 
2. Bereitstellen oder Zulassen spezieller Arbeits- und Hilfsmittel, 
3. Ersetzen eines Teils der schriftlichen durch mündliche Lernerfolgskontrol-

len, 
4. Vorlesen von schriftlich gestellten Aufgaben. 
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Darüber hinaus können im Unterricht Regelungen zum individuellen Arbeits-
ablauf getroffen werden. Eine Reduzierung der Aufgaben ist grundsätzlich 
nicht zulässig.“ 
 
 

13. § 15 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 2 werden die Wörter „der Schulpsychologische Dienst“ durch die 

Wörter „das SIBUZ“ ersetzt. 
 
b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„(3) Auf der Grundlage dieser Ergebnisse beschließt die Klassenkonferenz 
die weitere Förderung. In diesem Rahmen sind folgende Entscheidun-
gen möglich:  

1. Die Schule beschließt weitere spezifische Fördermaßnahmen im Rah-
men der allgemeinen Förderung. 

2. Die Schule beantragt bei der Schulaufsichtsbehörde die Durchführung 
sonderpädagogischer Diagnostik.“ 

 
 

14. § 16 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 4 werden das Wort „Fachmultiplikatorin“ durch das Wort 
„Schulberaterin“ und das Wort „Fachmultiplikator“ durch das Wort 
„Schulberater“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 5 werden die Wörter „Schulpsychologischen Beratungszent-

rum“ durch die Angabe „SIBUZ“ ersetzt. 
 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „am Ende“ durch die Wörter „im Verlauf“ 
ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „Schulpsychologischen Beratungszent-

rums“ durch die Angabe „SIBUZ“ ersetzt. 
 

c) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „in den Jahrgangsstufen 3 und 4“, 
das Semikolon und die Wörter „ihnen gleichgestellt sind Schülerinnen und 
Schüler, die sich im dritten Jahr der Schulanfangsphase befinden“ 
gestrichen. 

 
d) Absatz 7 Satz 3 und 4 werden aufgehoben. 
 
e) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 
 

„(8) Sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten diagnostiziert, entscheidet 
die Schulleiterin oder der Schulleiter auf der Grundlage der vorliegenden 
Berichte, ob die Lese- und Rechtschreibleistungen in allen Fächern bei der 
Bewertung für die Dauer von jeweils bis zu zwei Schuljahren unberücksich-
tigt bleiben. In diesem Fall werden die individuellen Lernfortschritte im Le-
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sen und Rechtschreiben verbal ausgewiesen. Auf dem Zeugnis wird ver-
merkt, dass die Lese- und Rechtschreibleistungen bei der Bewertung unbe-
rücksichtigt geblieben sind. Die Verpflichtung, alle Fächer zu bewerten, 
bleibt davon unberührt. Sofern die Klassenkonferenz die Fortsetzung des 
Nachteilsausgleichs vorschlägt, entscheidet darüber die Schulleiterin oder 
der Schulleiter auf der Grundlage der Lernentwicklungsberichte und der 
Förderplanung. Über diese Entscheidung ist die Schulaufsichtsbehörde 
rechtzeitig vorab zu informieren.“ 
 

f) Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 
 
  „(10) Schülerinnen und Schüler, bei denen Maßnahmen der allgemeinen 

Förderung nicht ausreichen, um grundlegende, den Mindestanforderungen 
genügende mathematische Kompetenzen zu erwerben, werden besonders 
gefördert (Rechenstörung). Näheres wird durch Verwaltungsvorschriften 
geregelt, die neben Maßnahmen zum Nachteilsausgleich auch einen Ver-
zicht auf die Bewertung der Leistungen im Fach Mathematik in den Jahr-
gangsstufen 3 und 4 vorsehen können. In diesem Fall werden die individu-
ellen Lernfortschritte im Rechnen verbal ausgewiesen.“ 

 
 

15. § 17 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „ausschließlich“ durch das Wort „vorran-

gig“ ersetzt. 
 
b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Als Nachteilsausgleich kommen ergänzend zu den in § 14a Absatz 3 ge-
nannten Maßnahmen insbesondere in Betracht 
 
1.  das Ersetzen von Klassenarbeiten durch andere, den Anforderungen des 

Rahmenlehrplans entsprechende Aufgaben mit angemessenen schriftli-
chen Anteilen, wobei jedoch mindestens eine Klassenarbeit je Fach zu 
schreiben ist, sowie 

2. das Bereitstellen oder Zulassen eines zweisprachigen Wörterbuches 
Herkunftssprache - Deutsch / Deutsch - Herkunftssprache.“ 

 
 

16. § 19 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  
„Leistungen werden gemäß § 58 Absatz 3 des Schulgesetzes und 
nach den im Rahmenlehrplan formulierten allgemeinen und fachlichen 
Standards und Kompetenzerwartungen bewertet.“ 
 

  bb) Satz 8 wird wie folgt gefasst: 
„In den Jahrgangsstufen 3 und 4 wird das am Ende des jeweils ersten 
Schulhalbjahres zu erteilende Zeugnis, sofern es sich um eine verbale 
Beurteilung handelt, durch ein schriftlich zu dokumentierendes Ge-
spräch mit den Erziehungsberechtigten ersetzt, wenn dies mindestens 
zwei Drittel der stimmberechtigten Erziehungsberechtigten einer Klas-



 

  Seite 8  
  

se beschließen oder ein entsprechender Beschluss der Schulkonfe-
renz vorliegt.“ 
 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
c) Die bisherigen Absätze 3 bis 6 werden die Absätze 2 bis 5. 
 
d) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 6 und Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„Eine Zeugnisnote kann in der Regel nur dann gebildet werden, wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler im Beurteilungszeitraum mindestens sechs Wo-
chen kontinuierlich oder insgesamt mindestens acht Wochen am Unterricht 
teilgenommen hat.“ 
 

 e) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7. 
 

f)  Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8 und wie folgt geändert: 
 
  aa) In Satz 1 wird die Angabe „Abs.“ durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 
 

bb) In Satz 5 werden die Wörter „Schulpsychologische Beratungszentrum“ 
durch die Angabe „SIBUZ“ ersetzt. 

 
 

17. § 20 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Klassenarbeiten beziehen sich auf die im Unterricht des jeweiligen 
Schuljahres behandelten Themen und bauen auf in den bisherigen Schul-
jahren erworbenen Kompetenzen sowie Elementarwissen auf. Sie können 
Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeit umfassen, sofern sie insgesamt 
dem Niveau der jeweiligen Jahrgangsstufe entsprechen. Allen Schülerinnen 
und Schülern sind vor den Klassenarbeiten hinreichende Lernangebote in 
den zu überprüfenden Themen zu geben. Ab Jahrgangsstufe 3 werden in 
Deutsch und Mathematik sowie in Klassen mit deutsch-türkischer Alphabe-
tisierung und Erziehung zusätzlich in Muttersprache Türkisch, ab Jahr-
gangsstufe 5 auch in der Fremdsprache, in Gesellschaftswissenschaften 
und in Naturwissenschaften mindestens jeweils drei Klassenarbeiten je 
Schuljahr geschrieben. Klassenarbeiten dauern in der Regel eine und nicht 
mehr als zwei Unterrichtsstunden; sie werden in der Regel im Klassenver-
band geschrieben. Die Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Klassenarbeiten sind spätestens eine Woche vorher be-
kannt zu geben. An einem Tag darf nur eine Klassenarbeit geschrieben 
werden. Im Übrigen beschließt die Gesamtkonferenz Grundsätze über Art, 
Umfang und Verteilung der Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag der 
Fachkonferenzen Grundsätze für die Benutzung von Hilfsmitteln fest; über 
die Einzelheiten der Umsetzung entscheidet die Klassenkonferenz.“ 
 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 „Ab Jahrgangsstufe 3 können, ab Jahrgangsstufe 5 werden in der Regel in 
allen Fächern schriftliche Kurzkontrollen durchgeführt; dabei kann das Fach 
Sport ausgenommen werden.“ 
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c) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „den allgemeinen Rahmenlehrplänen“ 

durch die Wörter „dem Rahmenlehrplan“ ersetzt. 
 
d) Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
  „Für schriftliche Lernerfolgskontrollen gilt für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 

folgender Bewertungsschlüssel: 
    

Erreichte Leistung: ≥96 % ≥80 % ≥60 % ≥45 % ≥16 % <16 % 

Note: 1 2 3 4 5 6“ 
 
e)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„(7) Für die Durchführung von Lernerfolgskontrollen setzt die Klassenkon-
ferenz individuell notwendige Maßnahmen des Nachteilsausgleichs für 
zielgleich unterrichtete Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf nach Maßgabe von §§ 38 bis 40 der Sonderpädago-
gikverordnung, für Schülerinnen und Schüler mit Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten, Rechenstörungen oder nicht ausreichenden 
Deutschkenntnissen entsprechend §§ 14a, 16 und 17 fest.“ 

 
 

18. § 21 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Für Zeugnisse sind ausschließlich die von der Schulaufsichtsbehörde fest-
gelegten Muster in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden.“ 
 

 b) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „in der Regel“ durch das Wort „min-
destens“ ersetzt und werden nach dem Wort „getroffen“ das Semikolon und 
die Wörter „über Aussagen zu weiteren Merkmalen entscheidet die Schul-
konferenz auf Vorschlag der Gesamtkonferenz“ gestrichen. 

 
 

19. In § 22 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „in den Rahmenlehrplänen“ durch 
die Wörter „im Rahmenlehrplan“ ersetzt. 
 
 

20. In § 24 Absatz 2 Satz 6 werden nach dem Wort „Mathematik“ ein Komma und 
das Wort „Gesellschaftswissenschaften“ eingefügt. 
 
 

21. In § 26 Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze eingefügt: 
 
„Findet der Unterricht nach 13.30 Uhr statt, beginnen die Zeiten der ergän-
zenden Förderung und Betreuung unmittelbar im Anschluss an den Unterricht. 
Die Regelungen der Kostenbeteiligung gemäß § 19 Absatz 6 Satz 11 und 12 
des Schulgesetzes bleiben hiervon unberührt.“ 
 
 

22. § 29 wird wie folgt gefasst: 
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„(1) Für Schülerinnen und Schüler, die sich im Schuljahr 2017/2018 in der 
Jahrgangsstufe 6 befinden, werden anstelle des Faches Gesellschaftswissen-
schaften die Fächer Geografie und Geschichte/Politische Bildung unterrichtet. 
Dabei gelten anstelle der folgenden Vorschriften die ebenfalls im Folgenden 
genannten Vorschriften dieser Verordnung in der bis zum Inkrafttreten der 
Fünften Verordnung zur Änderung der Grundschulverordnung vom [einsetzen: 
Datum und Fundstelle dieser Verordnung] geltenden Fassung (im Weiteren: 
alt): Für die Fächer Geografie und Geschichte/Politische Bildung gilt anstelle 
von § 10 Absatz 5 § 10 Absatz 5 alt, anstelle von § 19 Absatz 1 gilt § 19 Ab-
satz 1 alt, anstelle von § 20 Absatz 2 gilt § 20 Absatz 2 alt, anstelle der Anla-
gen 1 und 2 gelten die Anlagen 1 und 2 alt. 
 
(2) Anstelle von § 24 Absatz 2 gilt für das Aufnahmeverfahren in die Jahr-
gangsstufe 7 im Schuljahr 2018/2019 § 24 Absatz 2 alt.“ 
 
 

23. Die Anlagen 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 
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„Anlage 1 

 
Wochenstundentafel für die Grundschule 

 
 

 Schulanfangs- 
phase 1) 

 
Unterrichtsfach Jahrgangsstufen 

1 2 3 4 5 6 
   

Deutsch   (6) (7) 7 7 5 5 
Sachunterricht     13  (2)   14 (2) 3 5   
Mathematik  (5) (5) 5 5 5 5 
Kunst  2 2 2 2 2 2 
Musik   2 2 2 2 2 2 
Sport 2)  3 3 3 3 3 3 
Fremdsprache    2 3 4 5 

Naturwissenschaften       4 4 

Gesellschaftswissenschaften      3 3 

Schwerpunktbildung 3)      2 2 

Gesamtstundenzahl 4, 5) 

Zusätzlich in Klassen der deutsch-türkischen Al-
phabetisierung und Erziehung gemäß § 12 6): 
Muttersprache Türkisch 7) 

 20 

5 

21 

5 

24 

5 

27 

5 

30 

3 

31 

3 
 

Anmerkungen: 
1) Die in der Schulanfangsphase in Klammern gesetzten Zahlen und die in den Jahrgangsstufen 3 und 4 in 

den Fächern Deutsch und Sachunterricht angegebenen Wochenstunden sind empfohlene Richtwerte. 
2) Der einstündige obligatorische Schwimmunterricht wird spätestens in Jahrgangsstufe 3 durchgeführt. 
3) Es handelt sich um Wahlpflichtunterricht; bei der Gestaltung des Angebots ist die Schwerpunktbildung 

der Schule zu berücksichtigen. 
4) Innerhalb der Gesamtstundenzahl sind in jeder Jahrgangsstufe mindestens 10 Stunden im Schuljahr für 

Verkehrs- und Mobilitätserziehung zu verwenden; in den Jahrgangsstufen 3 und 4 sind die Schülerin-
nen und Schüler auch durch praktische Übungen auf die Radfahrprüfung vorzubereiten. 

5) Gemäß § 13 Absatz 5 Schulgesetz sind im Stundenplan wöchentlich 2 Stunden innerhalb der normalen 
Unterrichtszeit für den Religions- bzw. Weltanschauungsunterricht freizuhalten. 

6) Schülerinnen und Schüler dieser Klassen mit Deutsch als Muttersprache nehmen in jedem Schuljahr an 
der 2-stündigen Arbeitsgemeinschaft Türkisch teil. Zweisprachig kooperativ – gemeinsam von Lehr-
kräften mit deutscher und türkischer Muttersprache – unterrichtet werden: 

-  7 Wochenstunden in der Schulanfangsphase 
-  5 Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit dem Schwerpunkt Sachunterricht 
-  5 Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 5 und 6 mit den Schwerpunkten Naturwissenschaften 
      und Gesellschaftswissenschaften. 

7) Diesen Unterricht erhalten nur Schülerinnen und Schüler mit Türkisch als Muttersprache. 
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Anlage 2 
 

Jahresstundenrahmen für die Grundschule 
 

 Schulanfangs- 
phase 1) 

 
Unterrichtsfach Jahrgangsstufen 

1 2 3 4 5 6 
   

Deutsch   (240) (280) 280 280 200 200 
Sachunterricht  520 (80) 560 (80) 120 200   
Mathematik  (200) (200) 200 200 200 200 
Kunst  80 80 80 80 80 80 
Musik   80 80 80 80 80 80 
Sport 2)  120 120 120 120 120 120 
Fremdsprache    80 120 160 200 

Naturwissenschaften       160 160 

Gesellschaftswissenschaften      120 120 

Schwerpunktbildung 3)      80 80 

Gesamtstundenzahl 4, 5) 

Zusätzlich in Klassen der deutsch-türkischen Al-
phabetisierung und Erziehung gemäß § 12 6): 
Muttersprache Türkisch 7) 

 800 

200 

840 

200 

960 

200 

1.080 

200 

1.200 

120 

1.240 

120 
 

Stunde im Sinne des Jahresstundenrahmens ist die Schulstunde, deren Einheit 45 Minuten beträgt. 

Anmerkungen: 
1) Die in der Schulanfangsphase in Klammern gesetzten Zahlen und die in den Jahrgangsstufen 3 und 4 in 

den Fächern Deutsch und Sachunterricht angegebenen Wochenstunden sind empfohlene Richtwerte. 
2) Der einstündige obligatorische Schwimmunterricht wird spätestens in Jahrgangsstufe 3 durchgeführt. 
3) Es handelt sich um Wahlpflichtunterricht; bei der Gestaltung des Angebots ist die Schwerpunktbildung 

der Schule zu berücksichtigen. 
4) Innerhalb der Gesamtstundenzahl sind in jeder Jahrgangsstufe mindestens 10 Stunden im Schuljahr für 

Verkehrs- und Mobilitätserziehung zu verwenden; in den Jahrgangsstufen 3 und 4 sind die Schülerin-
nen und Schüler auch durch praktische Übungen auf die Radfahrprüfung vorzubereiten. 

5) Gemäß § 13 Absatz 5 Schulgesetz sind im Stundenplan wöchentlich 2 Stunden innerhalb der normalen 
Unterrichtszeit für den Religions- bzw. Weltanschauungsunterricht freizuhalten. 

6) Schülerinnen und Schüler dieser Klassen mit Deutsch als Muttersprache nehmen in jedem Schuljahr an 
der 2-stündigen Arbeitsgemeinschaft Türkisch teil. Zweisprachig kooperativ – gemeinsam von Lehr-
kräften mit deutscher und türkischer Muttersprache – unterrichtet werden: 

-  7 Wochenstunden in der Schulanfangsphase 
-  5 Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit dem Schwerpunkt Sachunterricht 
-  5 Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 5 und 6 mit den Schwerpunkten Naturwissenschaften 

und Gesellschaftswissenschaften. 
7) Diesen Unterricht erhalten nur Schülerinnen und Schüler mit Türkisch als Muttersprache.“ 
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Artikel 2 

 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft.  
 
 
 
 
A. Begründung: 
 
 
a) Allgemeines  
 
Die Änderungen in der Grundschulverordnung setzen die inhaltlichen Vorgaben des 
neuen Rahmenlehrplans für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 in der Primarstufe um, präzi-
sieren die Ausgestaltung des Nachteilsausgleichs und passen Terminologie wie Zustän-
digkeiten den schulorganisatorischen Entwicklungen an. 
 
 
b) Einzelbegründung 
 
Zu Artikel 1  
 
 
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht): 
 
Die Veränderung einer Überschrift erfordert auch die entsprechende Änderung in der 
Inhaltsübersicht.  
 
 
Zu Nummer 2 und 3 (§§ 1 und 2): 
 
Es handelt sich um redaktionelle und begriffliche Anpassungen. Der neue Rahmenlehr-
plan umfasst nicht nur erstmalig die Primarstufe und die Sekundarstufe I, sondern er-
setzt auch die bisherige Struktur, wonach für jedes Fach ein eigener Rahmenlehrplan 
erlassen wurde. 
 
 
Zu Nummer 4 (§ 3): 
 
Durch die Ergänzung in Absatz 2 soll sichergestellt werden, dass die Erziehungsberech-
tigten umfassend auch über Absichten und Erwartungen des schulischen Unterrichts 
informiert werden, damit sie die gemeinsame Verantwortung für die Entwicklung der 
Kinder auch in dieser Hinsicht kompetenter wahrnehmen können. Dementsprechend 
erweitern sich ihre Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung von Lernvorhaben auch 
auf die Unterstützung von anderem pädagogischen Personal, das insbesondere im 
Rahmen der Ganztagsschule und von Inklusion wichtige Funktionen wahrnimmt (Absatz 
3). Bei der Streichung in Absatz 4 handelt es sich um eine Vereinfachung, die in Ein-
klang mit der Überprüfung von Formanforderungen im Berliner Landesrecht steht. Die 
Streichung in Absatz 5 hat stilistische Gründe und soll die Redundanz im Text bereini-
gen. Die Erweiterung in Absatz 6 akzentuiert die Erwartungen an die Kooperation von 
Grundschule und Jugendhilfeeinrichtungen, die, will sie gelingen, mehr sein sollte als 
der einmalige Besuch von Kindern aus Tageseinrichtungen in einer Schulklasse. 
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Zu Nummer 5 (§ 5): 
 
Diese Regelung erleichtert das Verwaltungsverfahren bei der Anmeldung von im letzten 
Schuljahr zurückgestellten Kindern und entlastet insbesondere auch den Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst.  
 
 
Zu Nummer 6 (§ 7): 
 
Bei der Änderung in Absatz 2 handelt es sich um eine begriffliche Anpassung. Absatz 5 
stellt sicher, dass sich das Wahlpflichtangebot in den Jahrgangsstufen 5 und 6 nicht 
ausschließlich auf schulische Schwerpunkte beschränken muss. Absatz 6 präzisiert, 
dass es sich auch bei jahrgangsstufenübergreifend gebildeten Organisationseinheiten 
um Klassen handelt; in Abgrenzung zu Lerngruppen, die in der Regel temporär (für we-
niger als ein Schuljahr) oder thematisch begrenzt gebildet werden. 
 
 
Zu Nummer 7 (§ 9):  
 
Die Regelung in Absatz 1 wird dahingehend liberalisiert, dass nicht ausnahmslos in allen 
Fächern Fachkonferenzen gebildet werden müssen. Dies trägt der Realität gerade an 
„kleinen“ Grundschulen Rechnung, an denen es in manchen Fächern kaum Lehrkräfte 
mit entsprechender Fakultas gibt. Gemeinsame Tagungen von Fachkonferenzen sind 
ebenfalls nicht mehr verbindlich vorgeschrieben (Absatz 2). Dies entlastet den inner-
schulischen Koordinationsaufwand, zumal es auch inhaltlich keinen Grund für einen 
Zwang zu gemeinsamen Sitzung gibt, wenn es dafür keinen Anlass gibt.  
 
 
Zu Nummer 8 (§ 10): 
 
Es handelt sich bei den Änderungen in den Absätzen 1, 3 und 5 um Anpassungen an 
den neuen Rahmenlehrplan. Anders als die bisherigen Rahmenlehrpläne enthält der 
„neue“, weniger inhalts- als kompetenzorientierte Rahmenlehrplan keine prozentuale 
Festlegung mehr über den Umfang, der den Schulen für schuleigene Inhalte maximal 
zur Verfügung steht. Dadurch, dass die bisherigen Fächer „Geografie“ und „Geschich-
te/Politische Bildung“ zu dem Fach „Gesellschaftswissenschaften“ zusammengefasst 
werden, ist epochaler Unterricht hier künftig weder (pädagogisch) sinnvoll, noch (stun-
dentafelbedingt) möglich. Gerade in einer frühen schulischen Phase ist die bruchlose, 
kontinuierliche Vermittlung von Inhalten unverzichtbar. In Absatz 4 wird der frühestmög-
liche Unterrichtsbeginn – in Anlehnung zum Beginn der verlässlichen Halbtagsgrund-
schule – auf 7.30 Uhr festgelegt. Durch diese Festlegung soll die in dieser Frage beste-
hende Unsicherheit vieler Schulen (und Eltern) beendet werden. Zudem soll dadurch 
sichergestellt werden, dass die Schulkonferenz bei Entscheidungen über einen (frühen) 
Unterrichtsbeginn gemäß § 76 Absatz 2 Nummer 2 auch das Alter der Schülerinnen und 
Schüler berücksichtigt. 
 
 
Zu Nummer 9 (§ 12): 
 
Durch die Änderung wird sichergestellt, dass im Spannungsfeld zwischen Unterricht, der 
sich aus der Erfüllung der Schulpflicht ergibt, und muttersprachlichen Angeboten 
regelmäßig die Teilnahme am Pflichtunterricht vorgeht. Im übrigen wird festgelegt, dass 
muttersprachlicher Ergänzungsunterricht, sofern er in Schulen (und nicht in Konsulaten) 
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stattfinden, der Schulaufsicht unterliegt. Dabei gilt der Grundsatz, dass Angebote mit 
unmittelbar erkennbar schulischem Charakter nicht frei von inhaltlichen Anforderungen 
und Vorgaben sein können. 
 
 
Zu Nummer 10 (§ 13): 
 
Die Änderung in Absatz 1 entspricht der Terminologie des „neuen“ Rahmenlehrplans, 
während Absatz 3 klarstellt, welches Zertifikat die Schülerinnen und Schüler erhalten, 
die die Radfahrprüfung bestehen.  
 
 
Zu Nummer 11 (§ 14): 
 
Bei der Ergänzung in Absatz 1 handelt es sich um eine pädagogisch begründete Erwei-
terung, die die Sensibilität von Lehrkräften im Rahmen vielfältiger Förderansätze schär-
fen soll. Die „besondere Förderung“ bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten, Re-
chenstörungen und unzureichenden Deutschkenntnissen kann künftig bereits in der 
Schulanfangsphase schulübergreifend erfolgen. Diese Öffnung ist sinnvoll, weil gerade 
in der schulischen Frühphase die gezielte und konzentrierte Förderung durch ausgewie-
sene Expertinnen und Experten, die es nicht an jeder Schule gibt, verhindern kann, dass 
aus einer Teilleistungsschwäche eine Störung wird. Bei der Änderung in Absatz 4 han-
delt es sich um eine Aktualisierung, die der Tatsache Rechnung trägt, dass der Schul-
psychologogische Dienst Teil der Organisationseinheit „SIBUZ“ geworden ist. 
 
 
Zu Nummer 12 (§ 14a): 
 
Da § 14a die „Generalklausel“ für die vielfältigen Anlässe eines Nachteilsausgleichs dar-
stellt, werden im neuen Absatz 3 beispielhaft Maßnahmen für einen Nachteilsausgleich 
benannt, die bisher in den Spezialregelungen (§ 16 Absatz 5 und § 17 Absatz 7) stan-
den. 
 
 
Zu Nummer 13 (§ 15): 
 
Es handelt sich hier um redaktionelle, insbesondere begriffliche Anpassungen (SIBUZ). 
Absatz 3 Nummer 2 (alt) wird nicht (mehr) benötigt wird, da alle Verfahrensfragen ab-
schließend in der Sonderpädagogikverordnung geregelt sind. 
 
 
Zu Nummer 14 (§ 16): 
 
Bei den Änderungen in den Absätzen 3, 5, 6 und 7 handelt es sich ausschließlich um 
redaktionelle bzw. systematische Anpassungen, die entweder neue Zuständigkeiten be-
schreiben, Begrifflichkeiten aktualisieren oder in Übereinstimmung mit Regelungen ge-
bracht werden, die an anderen Stellen innerhalb der Grundschulverordnung stehen. In 
Absatz 8 ersetzt der für Grundschulen präzisere Begriff der „Bewertung“ den der „Beno-
tung“, da eine Benotung bis einschließlich Jahrgangsstufe 5 nicht erfolgen muss. Die 
Lernfortschritte von Schülerinnen und Schülern, die wegen einer Rechenstörung keine 
Mathematiknote erhalten, müssen künftig im Sinne von Transparenz verbal ausgewie-
sen werden. In Absatz 10 wird zudem sprachlich präzisiert, dass nicht ein Fach bewertet 
wird, sondern die in diesem Fach erbrachten Leistungen. 
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Zu Nummer 15 (§ 17): 
 
Hierbei handelt es sich um die Anpassung an die neue Systematik bei der Darstellung 
beim Nachteilsausgleich. 
 
 
Zu Nummer 16 (§ 19): 
 
Absatz 1 verweist vor dem Hintergrund des unterrichtswirksamen Inkrafttretens des 
Rahmenlehrplans für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 auf den künftig geltenden Bewer-
tungsmaßstab. Zudem wird klargestellt, dass ein Halbjahresgespräch aufgrund seiner 
Spezifik ein adäquater Ersatz für eine verbale Beurteilung sein kann, nicht aber für ein 
Notenzeugnis. Die Sonderregelung im bisherigen Absatz 2 für die Bewertung der 
Fremdsprache entfällt, da sie fachlich verzichtbar ist. In Absatz 6 wird das für die Bewer-
tung von schulischen Leistungen erforderliche Unterrichtsminimum einerseits klarer als 
bisher definiert, in dem auch Fälle der mehrfachen Unterbrechung des Schulbesuchs 
innerhalb eines Schulhalbjahres explizit erfasst werden, andererseits eine Bewertung 
unabhängig von den Fehlzeiten in besonders begründeten Einzelfällen ermöglicht. 
 
 
Zu Nummer 17 (§ 20): 
 
Absatz 2 verdeutlicht, dass Grundschule auch in Klassenarbeiten vielfältigen Anforde-
rungen und Erwartungen genügen muss, als „Schule für alle“ jedoch nach einem einheit-
lichen Maßstab zu bewerten hat. In diesem Zusammenhang wird präzisiert, dass – mehr 
oder weniger unverbindliche -  „Lernmöglichkeiten“  keine hinreichende Grundlage von 
schriftlichen Arbeiten sind, sondern dafür konkrete „Lernangebote“ vorliegen müssen. 
Die Sonderregelung für das Fach Sport wird analog zu § 19 Absatz 4 Sekundarstufe I-
Verordnung gefasst; um zu ermöglichen, dass auch in Sport schriftliche Kurzkontrollen 
geschrieben werden können. Die Änderung in Absatz 5 soll die (formale) Chancenge-
rechtigkeit und Vergleichbarkeit von Leistungsbewertungen verbessern. Dazu ist es er-
forderlich, dass Schulen, denselben Maßstab verwenden. Die strikten Festlegungen, 
durch die Bewertungen formal objektiver gestaltet werden, sind Resultate von Elternan-
fragen und Elternbeschwerden. Sie sollen verhindern, dass Grundschulen erhöhte Maß-
stäbe ansetzen, die von den Erziehungsberechtigten subjektiv als Nachteil für den wei-
teren Bildungsgang ihrer Kinder im Rahmen des Übergangsverfahrens wahrgenommen 
werden. Der Bewertungsmaßstab wird auf die Jahrgangsstufe 4 ausgedehnt, weil einige 
Schulen vor dem Hintergrund des möglichen Wechsels leistungsstärkerer Schülerinnen 
und Schüler in eine grundständige Klasse an einer weiterführenden Schule bereits 
strengere Notenschlüssel als in den höheren Jahrgangsstufen ansetzen.  
 
 
Zu Nummer 18 (§ 21): 
 
Durch präzisiere Formulierungen, insbesondere den expliziten Hinweis, dass aus-
schließlich aktuelle Vordrucke verwendet werden dürfen, soll die schulische Praxis ins-
besondere beim Gebrauch von Zeugnismustern besser gesteuert werden. Die Festle-
gung in Absatz 4 soll gewährleisten, dass die genannten Merkmale regelmäßig bewertet 
werden, da es sich dabei um fundamentale Kriterien handelt, die für eine verlässliche 
Aussage über das Arbeits- und Sozialverhalten unverzichtbar sind.  
 
 
Zu Nummer 19 (§ 22): 
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Hierbei handelt es sich um eine ausschließlich redaktionelle Änderung. 
 
 
Zu Nummer 20 (§ 24): 
 
Die Ergänzung stellt sicher, dass das Fach „Gesellschaftswissenschaften“ beim Über-
gang in die Jahrgangsstufe 7 wegen der doppelten Gewichtung bei der Berechnung der 
Durchschnittsnote in gleicher Wertigkeit berücksichtigt wird wie bisher die beiden Fächer 
„Geografie“ und „Geschichte/Politische Bildung“ zusammen, die es ersetzt. 
 
 
Zu Nummer 21 (§ 26): 
 
Es handelt sich hier um eine Klarstellung, die Schulen hilft, Fehlinterpretationen von El-
tern zu begegnen, die sich ergeben können, wenn an einzelnen Tagen Unterricht nach 
13.30 Uhr stattfindet. 
 
 
Zu Nummer 22 (§ 29): 
 
Die Übergangsregelung ist erforderlich, weil im Schuljahr 2017/2018 zunächst nur die 
Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 5 im neuen Fach „Gesellschaftswissen-
schaften“ unterrichtet werden. In der Jahrgangsstufe 6 wird dieses Fach erst im Schul-
jahr 2018/2019 eingeführt; im Schuljahr 2017/2018 werden letztmalig die Fächer „Geo-
grafie“ und „Geschichte/Politische Bildung“ unterrichtet. 
 
 
Zu Nummer 23 (Anlage 1 und 2): 
 
In beiden Stundentafeln ersetzt das Fach „Gesellschaftswissenschaften“ die Fächer 
„Geografie“ und „Geschichte/Politische Bildung“; zudem werden einige durch den neu 
eingeführten Rahmenlehrplan gegenstandslos gewordene Anmerkungen gestrichen. 
 
 
 

Zu Artikel 2: 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der Verordnung. 
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B - Rechtsgrundlage: 
 
§ 20 Absatz 8 in Verbindung mit § 9 Absatz 6, § 14 Absatz 5, § 15 Absatz 4, § 19 Absatz 
7, § 39, § 56 Absatz 9, § 58 Absatz 8, § 64 Absatz 4 und § 117 Absatz 7 des Schulge-
setzes. 
 
 
C - Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 
 
Die Rechtsverordnung hat keine Kostenauswirkungen auf Privathaushalte; Wirtschafts-
unternehmen sind nicht betroffen. 
 
 
D - Gesamtkosten: 
 
Keine. 
 
 
E - Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg: 
 
Keine. 
 
 
F - Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 
 
Keine. 
 
 
 
Berlin, den 20. Juli 2017         
 
 
 
 
Sandra Scheeres 
Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 
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      ALT       NEU 

Verordnung über den Bildungs-
gang der Grundschule 

(Grundschulverordnung – GsVO) 
  

Vom 19. Januar 2005,  
zuletzt geändert am 28. September 2016 

Fünfte Verordnung zur Ände-
rung der Verordnung über den 
Bildungsgang der Grundschule 

(Grundschulverordnung – GsVO) 
 

Vom  
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Diese Verordnung regelt den Bildungs-
gang der Grundschule einschließlich der 
Grundstufe der Integrierten Sekundarschule 
(Primarstufe). Sie gilt ebenfalls für Schulen 
mit sonderpädagogischem Förderschwer-
punkt und für sonderpädagogische Einrich-
tungen, die nach den Rahmenlehrplänen der 
Grundschule unterrichten sowie für Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf im Rahmen des ge-
meinsamen Unterrichts, soweit nicht in der 
Sonderpädagogikverordnung vom 19. Januar 
2005 (GVBl. S. 57) Abweichendes geregelt 
ist. 
 

§ 1 
Anwendungsbereich 

 
(1) Diese Verordnung regelt den Bildungs-
gang der Grundschule einschließlich der 
Grundstufe der Integrierten Sekundarschule 
(Primarstufe). Sie gilt ebenfalls für die Jahr-
gangsstufen 1 bis 6 von Schulen mit son-
derpädagogischem Förderschwerpunkt und 
für sonderpädagogische Einrichtungen, die 
nach dem Rahmenlehrplan für die Jahr-
gangsstufen 1 bis 10 unterrichten sowie für 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf im Rahmen des 
gemeinsamen Unterrichts, soweit nicht in 
der Sonderpädagogikverordnung vom 19. 
Januar 2005 (GVBl. S. 57), die zuletzt durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 28. Septem-
ber 2016 (GVBl. S. 803) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung Abwei-
chendes geregelt ist. 
 

§ 2 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 

der Schule 
 
(2) Schulen setzen im Rahmen des 
Schulprogramms Schwerpunkte ihrer 
pädagogischen Grundsätze sowie ihrer 
Schulentwicklungsarbeit, die sich an den 
jeweiligen Rahmenbedingungen orientieren. 
Im Schulprogramm legt die Schulkonferenz 
auf Vorschlag der Gesamtkonferenz und der 
Fachkonferenzen auch schulinterne Curricula 
fest, in denen auf der Grundlage der Rah-
menlehrpläne insbesondere das fachüber-
greifende und projektorientierte Arbeiten in-
nerhalb der Jahrgangsstufen oder jahrgangs-
stufenübergreifend beschrieben wird. 
 

§ 2 
Selbständigkeit und Eigenverantwortung 

der Schule 
 

(2) Schulen setzen im Rahmen des 
Schulprogramms Schwerpunkte ihrer 
pädagogischen Grundsätze sowie ihrer 
Schulentwicklungsarbeit, die sich an den 
jeweiligen Rahmenbedingungen orientieren. 
Im Schulprogramm legt die Schulkonferenz 
auf Vorschlag der Gesamtkonferenz und der 
Fachkonferenzen ihr schulinternes Curricu-
lum auf der Grundlage des Rahmenlehrpla-
nes fest, in dem insbesondere das fach-
übergreifende und projektorientierte Arbei-
ten innerhalb der Jahrgangsstufen oder 
jahrgangsstufenübergreifend beschrieben 
wird. 
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(3) Die Schule kann in einzelnen Zügen ihre 
Schwerpunkte auch fachlich oder fachüber-
greifend zusätzlich verstärken (Betonung). 
Soweit dafür zusätzliche Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, sind diese für ergänzende 
Angebote innerhalb des jeweiligen inhaltli-
chen Schwerpunkts zu verwenden. 
 

 
(3) Die Schule kann in einzelnen Zügen ihre 
Schwerpunkte auch fachlich oder fachüber-
greifend im Rahmen des § 10 Absatz 3 zu-
sätzlich verstärken (Betonung). Soweit dafür 
zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt 
werden, sind diese für ergänzende Angebo-
te innerhalb des jeweiligen inhaltlichen 
Schwerpunkts zu verwenden. 
 

§ 3 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

 
(2) In der ersten Elternversammlung im 
Schuljahr werden die Erziehungsberechtigten 
über ihre Rechte und Pflichten informiert und 
es wird beraten, wie eine Mitarbeit entspre-
chend der von der Schulkonferenz entwickel-
ten Grundsätze erfolgen kann. Darüber hin-
aus werden die Möglichkeiten der Mitwirkung 
in den schulischen und überschulischen 
Gremien dargestellt. 
 
 
 
(3) Formen der Mitarbeit der Erziehungsbe-
rechtigten sind insbesondere die 

1. Arbeit mit Lerngruppen in einzelnen 
Phasen des Unterrichts, 

2. Unterstützung der Lehrkräfte bei der 
Vorbereitung und Durchführung be-
sonderer Lernvorhaben, etwa im 
Rahmen projektorientierten Arbeitens, 

3. Durchführung von Arbeitsgemein-
schaften und außerunterrichtlichen 
Angeboten, 

4. Übernahme von Tätigkeiten im Rah-
men sonstiger schulischer Veranstal-
tungen, wie Schülerfahrten und Schul-
festen. 

 
 
 
(4) Erziehungsberechtigte oder andere Per-
sonen benötigen für die Mitwirkung im Unter-
richt oder bei schulischen Veranstaltungen 
einen schriftlichen oder mündlichen Auftrag 
durch die Schule. 
 
(5) Die Grundschulen öffnen sich in ihr sozia-
les Umfeld. Sie arbeiten partnerschaftlich mit 

§ 3 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

 
(2) In der ersten Elternversammlung im 
Schuljahr werden die Erziehungsberechtig-
ten über ihre Rechte und Pflichten, die schu-
lischen und jahrgangsbezogenen Inhalte 
und Ziele sowie die Bewertungsmaßstäbe 
informiert und es wird beraten, wie eine Mit-
arbeit entsprechend der von der Schulkonfe-
renz entwickelten Grundsätze erfolgen 
kann. Darüber hinaus werden die Möglich-
keiten der Mitwirkung in den schulischen 
und überschulischen Gremien dargestellt. 
 
(3) Formen der Mitarbeit der Erziehungsbe-
rechtigten sind insbesondere die 

1. Arbeit mit Lerngruppen in einzelnen 
Phasen des Unterrichts, 

2. Unterstützung der Lehrkräfte und des 
anderen pädagogischen Personals 
bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung besonderer Lernvorhaben, etwa 
im Rahmen projektorientierten Arbei-
tens, 

3. Durchführung von Arbeitsgemein-
schaften und außerunterrichtlichen 
Angeboten, 

4. Übernahme von Tätigkeiten im Rah-
men sonstiger schulischer Veranstal-
tungen, wie Schülerfahrten und 
Schulfesten. 

 
(4) Erziehungsberechtigte oder andere Per-
sonen benötigen für die Mitwirkung im Un-
terricht oder bei schulischen Veranstaltun-
gen einen Auftrag durch die Schule. 
 
 
(5) Die Grundschulen öffnen sich in ihr sozi-
ales Umfeld. Sie arbeiten partnerschaftlich 
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anderen Schulen und außerschulischen 
Partnern, insbesondere mit den Einrichtun-
gen der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
zusammen und entwickeln Kooperationen mit 
ihren Partnern im Schulumfeld und Sozial-
raum. 
 
(6) Der Übergang der Kinder aus den Tages-
einrichtungen der Jugendhilfe in die Schule 
ist in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit 
den Kindertagesstätten systematisch vorzu-
bereiten und zu begleiten. Dafür schließt jede 
Grundschule Kooperationsvereinbarungen 
mit benachbarten Jugendhilfeeinrichtungen. 
Die Möglichkeit, auch mit anderen Jugendhil-
feeinrichtungen zu kooperieren, bleibt davon 
unberührt. Die Kooperationsvereinbarungen 
sollen insbesondere beinhalten: 

1. die Formen der Kooperation der Lei-
tungen und des pädagogischen Per-
sonals einschließlich gemeinsamer 
Konferenzen, 

2. die Abstimmung der Förderkonzepte 
sowie Beobachtungs- und Dokumenta-
tionsinstrumente, 

3. die Übermittlung der vorschulischen 
Beobachtungs- und Dokumentations-
instrumente, insbesondere der Unter-
lagen aus der Sprachdokumentation, 
im Falle der Einwilligung durch die Er-
ziehungsberechtigten, 

4. den wechselseitigen Besuch der Ein-
richtungen mit den Kindern und die El-
ternarbeit. 

 

mit anderen Schulen und außerschulischen 
Partnern, insbesondere mit den Einrichtun-
gen der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
zusammen und entwickeln Kooperationen 
im Schulumfeld und Sozialraum. 
 
(6) Der Übergang der Kinder aus den Ta-
geseinrichtungen der Jugendhilfe in die 
Schule ist in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit den Kindertagesstätten systema-
tisch vorzubereiten und zu begleiten. Dafür 
schließt jede Grundschule Kooperationsver-
einbarungen mit benachbarten Jugendhil-
feeinrichtungen. Die Möglichkeit, auch mit 
anderen Jugendhilfeeinrichtungen zu koope-
rieren, bleibt davon unberührt. Die Koopera-
tionsvereinbarungen sollen insbesondere 
beinhalten: 

1. die Formen der Kooperation der Lei-
tungen und des pädagogischen Per-
sonals einschließlich gemeinsamer 
Konferenzen, 

2. die Abstimmung der Förderkonzepte 
sowie der Beobachtungs- und Doku-
mentationsinstrumente, 

3. die Übermittlung der vorschulischen 
Beobachtungs- und Dokumentations-
instrumente, insbesondere der Unter-
lagen aus der Lerndokumentation 
des Sprachlerntagebuchs, im Falle 
der Einwilligung durch die Erzie-
hungsberechtigten, 

4. den wechselseitigen Besuch der Ein-
richtungen mit den Kindern, 

5. die gemeinsamen Aktivitäten mit Kin-
dern und Erziehungsberechtigten, 

6. die Kooperationen im Rahmen der 
Zusammenarbeit mit den Erzie-
hungsberechtigten. 

 

§ 5 
Schulärztliche Eingangsuntersuchung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 5 
Schulärztliche Eingangsuntersuchung 

 
(3) Auf eine erneute schulärztliche Ein-
gangsuntersuchung kann bei von der 
Schulbesuchspflicht zurückgestellten Kin-
dern im Einvernehmen mit den Erziehungs-
berechtigten verzichtet werden, wenn bei 
der bereits durchgeführten Untersuchung 
eine erneute Untersuchung nicht für erfor-
derlich gehalten wurde. 
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(3) Liegt das Einverständnis der Erziehungs-
berechtigten vor, informiert die Klassenlehre-
rin oder der Klassenlehrer in den Fällen, in 
denen die schulärztliche Stellungnahme ei-
nen entsprechenden Wunsch ausweist, am 
Ende des ersten Schulhalbjahres den Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst, ob und inwie-
weit sich die schulärztlichen Feststellungen 
bestätigt haben; die Lehrkraft verwendet hier-
für die ihr vom Kinder- und Jugendgesund-
heitsdienst vorgelegten Muster. 
 

 
(4) Liegt das Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten vor, informiert die Klas-
senlehrerin oder der Klassenlehrer in den 
Fällen, in denen die schulärztliche Stellung-
nahme einen entsprechenden Wunsch aus-
weist, am Ende des ersten Schulhalbjahres 
den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, 
ob und inwieweit sich die schulärztlichen 
Feststellungen bestätigt haben; die Lehrkraft 
verwendet hierfür die ihr vom Kinder- und 
Jugendgesundheitsdienst vorgelegten Mus-
ter. 
 

§ 7 
Gliederung und Grundsätze 

 
(2) Die Schulanfangsphase wird als pädago-
gische Einheit jahrgangsübergreifend organi-
siert, die Einrichtung jahrgangsbezogener 
Klassen ist nach Beschluss der Schulkonfe-
renz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder zulässig; die 
Organisation der Schulanfangsphase erfolgt 
auf der Grundlage eines von der Schule be-
schlossenen Konzepts. Zu Beginn der Schul-
anfangsphase wird für jeden Schüler und je-
de Schülerin die individuelle Lernausgangs-
lage ermittelt, um eine gezielte Förderung zu 
ermöglichen. Dabei sind auch Erfahrungen 
und Ergebnisse der bisher besuchten Einrich-
tungen der Jugendhilfe einzubeziehen, ins-
besondere die Lerndokumentation des 
Sprachlerntagebuches; die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer informiert die Erzie-
hungsberechtigten über die Bedeutung dieser 
Lerndokumentation für die individuelle 
sprachliche Förderung ihrer Kinder und wirkt, 
soweit das Sprachlerntagebuch noch nicht 
vorliegt, aktiv auf seine Weitergabe hin. Der 
Lernfortschritt in der Schulanfangsphase wird 
im Sinne einer diagnostischen Lernbeobach-
tung kontinuierlich schriftlich festgehalten 
(Lerntagebuch). Schülerinnen und Schüler 
rücken entsprechend ihrem Lernfortschritt 
und Leistungsstand unter Berücksichtigung 
ihrer sozialen Entwicklung in die der Schulan-
fangsphase folgende Jahrgangsstufe auf, 
wenn bei positiver Lernentwicklung eine er-
folgreiche Teilnahme am Unterricht dieser 
Jahrgangsstufe zu erwarten ist. 
 

§ 7 
Gliederung und Grundsätze 

 
(2) Die Schulanfangsphase wird als päda-
gogische Einheit jahrgangsübergreifend or-
ganisiert, die Einrichtung jahrgangsbezoge-
ner Klassen ist nach Beschluss der Schul-
konferenz mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der stimmberechtigten Mitglieder zuläs-
sig; die Organisation der Schulanfangspha-
se erfolgt auf der Grundlage eines von der 
Schule beschlossenen Konzepts. Zu Beginn 
der Schulanfangsphase wird für jeden Schü-
ler und jede Schülerin die individuelle Lern-
ausgangslage ermittelt, um eine gezielte 
Förderung zu ermöglichen. Dabei sind auch 
Erfahrungen und Ergebnisse der bisher be-
suchten Einrichtungen der Jugendhilfe ein-
zubeziehen, insbesondere die Lerndoku-
mentation des Sprachlerntagebuches; die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer in-
formiert die Erziehungsberechtigten über die 
Bedeutung dieser Lerndokumentation für die 
individuelle sprachliche Förderung ihrer Kin-
der und wirkt, soweit die Lerndokumentation 
noch nicht vorliegt, aktiv auf deren Weiter-
gabe hin. Der Lernfortschritt in der Schulan-
fangsphase wird im Sinne einer diagnosti-
schen Lernbeobachtung kontinuierlich 
schriftlich festgehalten (Lerntagebuch). 
Schülerinnen und Schüler rücken entspre-
chend ihrem Lernfortschritt und Leistungs-
stand unter Berücksichtigung ihrer sozialen 
Entwicklung in die der Schulanfangsphase 
folgende Jahrgangsstufe auf, wenn bei posi-
tiver Lernentwicklung eine erfolgreiche Teil-
nahme am Unterricht dieser Jahrgangsstufe 
zu erwarten ist. 
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(5) In den Jahrgangsstufen 5 und 6 findet 
Wahlpflichtunterricht statt. Er trägt zur 
Schwerpunktbildung der Schule bei. 
 
 
(6) Schulen können sich auch außerhalb der 
Schulanfangsphase entscheiden, den Unter-
richt ganz oder teilweise klassen- und jahr-
gangsstufenübergreifend zu erteilen. Bei 
jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht 
dürfen Lerngruppen gebildet werden, die bis 
zu drei aufeinanderfolgende Jahrgangsstufen 
umfassen. Hierzu bedarf es gemäß § 76 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Schulgesetzes eines 
Beschlusses der Schulkonferenz. Ein solcher 
Beschluss soll nur gefasst werden, wenn ein 
entsprechender Vorschlag der Gesamtkonfe-
renz der Lehrkräfte vorliegt. Die Ziele und die 
fachlich-pädagogische Ausgestaltung dieses 
Organisationsprinzips sind im Schulpro-
gramm zu beschreiben. Jahrgangsstufen-
übergreifende Lerngruppen sollen sich annä-
hernd paritätisch aus Schülerinnen und Schü-
lern aller integrierten Jahrgangsstufen zu-
sammensetzen. 
 

 
(5) In den Jahrgangsstufen 5 und 6 findet 
Wahlpflichtunterricht statt. Im Rahmen des 
Wahlpflichtangebots ist auch die Schwer-
punktbildung der Schule zu berücksichtigen. 
 
(6) Schulen können sich auch außerhalb der 
Schulanfangsphase entscheiden, den Unter-
richt ganz oder teilweise klassen- und jahr-
gangsstufenübergreifend zu erteilen. Bei 
jahrgangsstufenübergreifendem Unterricht 
dürfen Klassen gebildet werden, die bis zu 
drei aufeinanderfolgende Jahrgangsstufen 
umfassen. Hierzu bedarf es gemäß § 76 
Absatz 1 Nummer 2 des Schulgesetzes ei-
nes Beschlusses der Schulkonferenz. Ein 
solcher Beschluss soll nur gefasst werden, 
wenn ein entsprechender Vorschlag der 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte vorliegt. 
Die Ziele und die fachlich-pädagogische 
Ausgestaltung dieses Organisationsprinzips 
sind im Schulprogramm zu beschreiben. 
Jahrgangsstufenübergreifende Lerngruppen 
sollen sich annähernd paritätisch aus Schü-
lerinnen und Schülern aller integrierten 
Jahrgangsstufen zusammensetzen. 
 

§ 9 
Fachkonferenzen 

 
(1) An Grundschulen werden für alle Fächer 
Fachkonferenzen gebildet. Dabei können 
mehrere Fächer zusammengefasst werden, 
soweit dies fachlich-didaktisch und organisa-
torisch geboten ist. Darüber hinaus können 
Jahrgangsstufenkonferenzen, Konferenzen 
zu Arbeitsschwerpunkten wie Behindertenin-
tegration und Inklusion, zu den Aufgabenge-
bieten nach § 12 Absatz 4 des Schulgesetzes 
sowie zu den Querschnittsbereichen gebildet 
werden, die sich aus dem Schulprogramm 
ergeben. 
 
 
 
 
(2) Jede Fachkonferenz tagt mindestens 
dreimal im Schuljahr, davon einmal in Koope-
ration mit einer anderen Fachkonferenz. 
 
(3) Die Mitglieder jeder Fachkonferenz wäh-
len mit einfacher Mehrheit, wer von ihnen den 

§ 9 
Fachkonferenzen und Teilkonferenzen 

 
(1) An Grundschulen werden grundsätzlich 
für alle Fächer Fachkonferenzen gebildet. 
Dabei können mehrere Fächer zusammen-
gefasst werden, soweit dies fachlich-
didaktisch und organisatorisch geboten ist. 
Darüber hinaus können Jahrgangsstufen-
konferenzen und Teilkonferenzen zur er-
gänzenden Förderung und Betreuung in der 
Ganztagsgrundschule in offener und gebun-
dener Form, zu Inklusion, zu den Aufgaben-
gebieten nach § 12 Absatz 4 des Schulge-
setzes sowie zu den Querschnittsbereichen 
gebildet werden, die sich aus dem Schul-
programm ergeben. 
 
 
(2) Jede auf Grund von Absatz 1 eingerich-
tete Konferenz tagt mindestens dreimal im 
Schuljahr. 
 
(3) Die Mitglieder jeder Konferenz wählen 
mit einfacher Mehrheit, wer von ihnen den 
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Vorsitz der Fachkonferenz in dem Schuljahr 
übernimmt. 
 

Vorsitz der Konferenz in dem Schuljahr 
übernimmt, sofern die Gesamtkonferenz 
nicht davon abweichende Festlegungen ge-
troffen hat.   
 

§ 10 
Unterrichtsfächer und Stundentafel 

 
(1) Unterrichtsfächer, Inhalte und Anforde-
rungen sowie der Umfang des für alle Schü-
lerinnen und Schüler verbindlichen Unter-
richts werden durch die Rahmenlehrpläne 
und die Stundentafel (Anlage 1) bestimmt. 
Die Standards der Rahmenlehrpläne legen 
fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen 
und Schüler am Ende bestimmter Jahr-
gangsstufen erworben haben sollen. Etwa 60 
Prozent der Unterrichtszeit ist für die Thema-
tisierung der in den Rahmenlehrplänen be-
schriebenen verbindlichen Inhalte zu ver-
wenden. Darüber hinaus werden fakultative 
Inhalte von den jeweiligen Fachkonferenzen 
der Grundschule in schuleigene Curricula 
umgesetzt. 
 
(3) Jede Schule darf im Umfang von 80 Wo-
chenstunden vom Jahresstundenrahmen bei 
insgesamt gleich bleibendem Stundenvolu-
men abweichen, um spezifische Schwer-
punkte insbesondere zur Umsetzung ihres 
Schulprogramms zu setzen. Im Interesse ei-
ner gemeinsamen Grundbildung aller Kinder 
sind Abweichungen in den Fächern Deutsch, 
Fremdsprache und Mathematik jedoch nur 
zulässig, um erhebliche Lernrückstände aus-
zugleichen, die einen Großteil der Schülerin-
nen und Schüler betreffen. 
 
 
(4) Bei der Gestaltung der Stundenpläne sind 
Gesichtspunkte eines rhythmisierten Schul-
tages zu berücksichtigen. Dabei sind insbe-
sondere altersgerechte Lernrhythmen und 
Abschnitte für Mahlzeiten und Entspannung 
vorzusehen. Die Dauer dieser Abschnitte ist 
nicht an den zeitlichen Umfang einer Unter-
richtsstunde gebunden. 
 
 
 
 
(5) Die Fächer Geografie und Geschich-

§ 10 
Unterrichtsfächer und Stundentafel 

 
(1) Unterrichtsfächer, Inhalte und Anforde-
rungen sowie der Umfang des für alle Schü-
lerinnen und Schüler verbindlichen Unter-
richts werden durch den Rahmenlehrplan 
und die Stundentafel (Anlage 1) bestimmt. 
Die Standards des Rahmenlehrplans legen 
fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen 
und Schüler am Ende bestimmter Jahr-
gangsstufen erworben haben sollen. Dar-
über hinaus werden fakultative Inhalte ent-
sprechend dem schulinternen Curriculum 
umgesetzt. 
 
 
 
 
 
(3) Jede Schule darf im Umfang von 80 Wo-
chenstunden vom Jahresstundenrahmen bei 
insgesamt gleich bleibendem Stundenvolu-
men abweichen, um spezifische Schwer-
punkte insbesondere zur Umsetzung ihres 
schulinternen Curriculums zu setzen. Im 
Interesse einer gemeinsamen Grundbildung 
aller Kinder sind Abweichungen in den Fä-
chern Deutsch, Fremdsprache und Mathe-
matik jedoch nur zulässig, um erhebliche 
Lernrückstände auszugleichen, die einen 
Großteil der Schülerinnen und Schüler be-
treffen. 
 
(4) Bei der Gestaltung der Stundenpläne 
sind Gesichtspunkte eines rhythmisierten 
Schultages zu berücksichtigen. Dabei sind 
insbesondere altersgerechte Lernrhythmen 
und Abschnitte für Mahlzeiten und Entspan-
nung vorzusehen. Die Dauer dieser Ab-
schnitte ist nicht an den zeitlichen Umfang 
einer Unterrichtsstunde gebunden. Der Un-
terricht beginnt, unter Berücksichtigung des 
Alters der Schülerinnen und Schüler, frühes-
tens um 7.30 Uhr. 
 
(5) Die Fächer Kunst und Musik können in 
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te/Politische Bildung sollen, die Fächer Kunst 
und Musik können in zeitlichen Blöcken un-
terrichtet werden (epochaler Unterricht). Ein 
Fach darf längstens zwölf Wochen unter-
richtsfrei sein. 
 

zeitlichen Blöcken unterrichtet werden (epo-
chaler Unterricht). Die übrigen Fächer dür-
fen längstens zwölf Wochen unterrichtsfrei 
sein. 
 
 

§ 12 
Unterrichtliche Angebote in einer nicht-

deutschen Muttersprache 
 
(3) Sofern diplomatische Vertretungen der 
Heimatländer der ausländischen Kinder und 
Jugendlichen zusätzlich muttersprachlichen 
und landeskundlichen Ergänzungsunterricht 
erteilen, wird dieser Ergänzungsunterricht 
von ihnen eigenverantwortlich durchgeführt 
und unterliegt nicht der Schulaufsicht. 
 

§ 12 
Unterrichtliche Angebote in einer nicht-

deutschen Muttersprache 
 
(3) Sofern diplomatische Vertretungen der 
Heimatländer der ausländischen Kinder und 
Jugendlichen zusätzlich muttersprachlichen 
und landeskundlichen Ergänzungsunterricht 
in der Schule erteilen, ist er mit dem Stun-
denplan der Schülerinnen und Schüler und 
dem Ganztagskonzept der Schule zu koor-
dinieren. Ergänzungsunterricht ist außerhalb 
der Zeiten für den Regelunterricht sowie 
dem Religions- und Weltanschauungsunter-
richt durchzuführen; er unterliegt der Schul-
aufsicht.  
 

§ 13 
Verkehrs- und Mobilitätserziehung 

 
(1) Verkehrs- und Mobilitätserziehung ist Teil 
des schulischen Unterrichts- und Erzie-
hungsauftrags. Sie leistet einen Beitrag zur 
Sicherheit von Schülerinnen und Schülern im 
Straßenverkehr und umfasst ebenso Aspekte 
der Sozial-, Umwelt- und Gesundheitserzie-
hung. 
 
(3) Nach bestandener Prüfung erhalten die 
Schülerinnen und Schüler eine schriftliche 
Bestätigung von ihrer Schule. Wer die Prü-
fung nicht bestanden hat, darf sie wiederho-
len. Das Bestehen der Prüfung, auch das 
Bestehen allein des theoretischen Teils, ist 
auf dem Zeugnis zu vermerken. 
 

§ 13 
Verkehrs- und Mobilitätserziehung 

 
(1) Verkehrs- und Mobilitätserziehung ist 
Teil des schulischen Unterrichts- und Erzie-
hungsauftrags. Sie leistet einen Beitrag zur 
Sicherheit von Schülerinnen und Schülern 
im Straßenverkehr und umfasst ebenso As-
pekte der Sozialerziehung, Umweltbildung 
und Gesundheitsförderung. 
 
(3) Nach bestandener Prüfung erhalten die 
Schülerinnen und Schüler den Radfahr-
schein von ihrer Schule. Wer die Prüfung 
nicht bestanden hat, darf sie wiederholen. 
Das Bestehen der Prüfung, auch das Be-
stehen allein des theoretischen Teils, ist auf 
dem Zeugnis zu vermerken. 
 

§ 14 
Grundsätze der Förderung 

 
(1) Es ist Aufgabe der Schule, alle Schülerin-
nen und Schüler durch differenzierte Lernan-
gebote umfassend zu fordern und zu fördern. 
Besondere Begabungen und Benachteiligun-

§ 14 
Grundsätze der Förderung 

 
(1) Es ist Aufgabe der Schule, alle Schüle-
rinnen und Schüler durch differenzierte 
Lernangebote umfassend zu fordern und zu 
fördern. Besondere Begabungen, Neigun-
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gen müssen erkannt werden und im Unter-
richt fördernde Berücksichtigung finden. Der 
Unterricht orientiert sich an dem jeweiligen 
Lerntempo, dem Leistungsvermögen und der 
Belastbarkeit jeder Schülerin und jedes Schü-
lers. In der Schulanfangsphase werden für 
alle Schülerinnen und Schüler standardisierte 
Instrumente zur Dokumentation von prozess-
orientierter Lernentwicklung angewandt. Über 
Grundsätze der schulinternen Verteilung und 
die Organisation von zusätzlichem Förderun-
terricht beschließt die Schulkonferenz auf 
Vorschlag der Gesamtkonferenz der Lehr-
kräfte. 
 
 
(2) Jede Förderung orientiert sich an den in-
dividuellen und fachspezifischen Lernvoraus-
setzungen und -bedürfnissen der Schülerin-
nen und Schüler. Fördermaßnahmen erfol-
gen nach einem schuleigenen Konzept 
grundsätzlich integrativ im Unterricht aller 
Fächer. Eine temporäre Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern kann ergänzend oder 
parallel zum Unterricht auch klassenübergrei-
fend oder jahrgangsstufenübergreifend erfol-
gen. Ab dem dritten Schulbesuchsjahr kann 
die besondere Förderung gemäß §§ 16 und 
17 in Abstimmung zwischen Schulaufsichts-
behörde und Schulbehörde auch schulüber-
greifend organisiert werden. 
 
(3) Für Schülerinnen und Schüler, die längere 
Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konnten 
und die deshalb die Anforderungen der jewei-
ligen Jahrgangsstufe nicht erfüllen, ist über 
Maßnahmen der individuellen Förderung zu 
entscheiden. Dabei entwickelt die Klassen-
lehrerin oder der Klassenlehrer im Zusam-
menwirken mit den übrigen die Schülerin o-
der den Schüler unterrichtenden Lehrkräften 
auf Grund laufender Beobachtungen im Un-
terricht und der dokumentierten Lernentwick-
lung Maßnahmen für eine individuelle Förde-
rung. 
 
(4) Über die Notwendigkeit sowie Art und 
Umfang allgemeiner und besonderer För-
dermaßnahmen sind die Schülerinnen und 
Schüler und ihre Erziehungsberechtigten 
durch die Klassenlehrerin oder den Klassen-
lehrer in geeigneter Form zu informieren. Die 
Teilnahme an Fördermaßnahmen, die dem 

gen und Benachteiligungen müssen erkannt 
werden und im Unterricht fördernde Berück-
sichtigung finden. Der Unterricht orientiert 
sich an dem jeweiligen Lerntempo, dem 
Leistungsvermögen und der Belastbarkeit 
jeder Schülerin und jedes Schülers. In der 
Schulanfangsphase werden für alle Schüle-
rinnen und Schüler standardisierte Instru-
mente zur Dokumentation von prozessorien-
tierter Lernentwicklung angewandt. Über 
Grundsätze der schulinternen Verteilung 
und die Organisation von zusätzlichem För-
derunterricht beschließt die Schulkonferenz 
auf Vorschlag der Gesamtkonferenz der 
Lehrkräfte. 
 
(2) Jede Förderung orientiert sich an den 
individuellen und fachspezifischen Lernvor-
aussetzungen und -bedürfnissen der Schü-
lerinnen und Schüler. Fördermaßnahmen 
erfolgen nach einem schuleigenen Konzept 
grundsätzlich integrativ im Unterricht aller 
Fächer. Eine temporäre Förderung von 
Schülerinnen und Schülern kann ergänzend 
oder parallel zum Unterricht auch klassen-
übergreifend oder jahrgangsstufenübergrei-
fend erfolgen. Die besondere Förderung 
gemäß §§ 16 und 17 kann in Abstimmung 
zwischen Schulaufsichtsbehörde und 
Schulbehörde auch schulübergreifend orga-
nisiert werden. 
 
(3) Für Schülerinnen und Schüler, die länge-
re Zeit nicht am Unterricht teilnehmen konn-
ten und die deshalb die Anforderungen der 
jeweiligen Jahrgangsstufe nicht erfüllen, ist 
über besondere Maßnahmen der individuel-
len Förderung zu entscheiden. Dabei entwi-
ckelt die Klassenlehrerin oder der Klassen-
lehrer im Zusammenwirken mit den übrigen 
die Schülerin oder den Schüler unterrich-
tenden Lehrkräften auf Grund laufender Be-
obachtungen im Unterricht und der doku-
mentierten Lernentwicklung Maßnahmen für 
eine individuelle Förderung. 
 
(4) Über die Notwendigkeit sowie Art und 
Umfang allgemeiner und besonderer För-
dermaßnahmen sind die Schülerinnen und 
Schüler und ihre Erziehungsberechtigten 
durch die Klassenlehrerin oder den Klassen-
lehrer in geeigneter Form zu informieren. 
Die Teilnahme an Fördermaßnahmen, die 



 

  Seite 27  
  

Ausgleich von Benachteiligungen dienen, ist 
verpflichtend. Die Erziehungsberechtigten 
sind hinsichtlich der Gestaltung häuslicher 
Übungsmöglichkeiten zu beraten. Bei beson-
derer Förderung gemäß §§ 15 bis 18 ist die 
Information der Erziehungsberechtigten im 
Schülerbogen zu vermerken. Der Schulpsy-
chologische Dienst kann in das Verfahren 
einbezogen werden. 
 
 

dem Ausgleich von Benachteiligungen die-
nen, ist verpflichtend. Die Erziehungsbe-
rechtigten sind hinsichtlich der Gestaltung 
häuslicher Übungsmöglichkeiten zu beraten. 
Bei besonderer Förderung gemäß §§ 15 bis 
18 ist die Information der Erziehungsberech-
tigten im Schülerbogen zu vermerken. Das 
Schulpsychologische und Inklusionspäda-
gogische Beratungs- und Unterstützungs-
zentrum (im Folgenden: SIBUZ) kann in das 
Verfahren einbezogen werden. 
 

§ 14a 
Nachteilsausgleich 

 
 

§ 14a 
Nachteilsausgleich 

 
(3) Als Nachteilsausgleich kommen insbe-
sondere in Betracht: 

1. Verlängerung der Bearbeitungszeit 
um bis zu 25 Prozent, 

2. Bereitstellen oder Zulassen spezieller 
Arbeits- und Hilfsmittel, 

3. Ersetzen eines Teils der schriftlichen 
durch mündliche Lernerfolgskontrol-
len, 

4. Vorlesen von schriftlich gestellten 
Aufgaben. 

Darüber hinaus können im Unterricht Rege-
lungen zum individuellen Arbeitsablauf ge-
troffen werden. Eine Reduzierung der Auf-
gaben ist grundsätzlich nicht zulässig. 
 

§ 15 
Besondere Förderung bei vermutetem 
sonderpädagogischen Förderbedarf 

 
(2) Im Rahmen der Vorklärung, insbesondere 
bei der Durchführung von Testverfahren, ist 
die zuständige Sonderpädagogin oder der 
zuständige Sonderpädagoge oder der Schul-
psychologische Dienst einzubeziehen.  
 
(3) Auf der Grundlage dieser Ergebnisse be-
schließt die Klassenkonferenz die weitere 
Förderung. In diesem Rahmen sind folgende 
Entscheidungen möglich:  

1. Die Schule beschließt weitere spezifi-
sche Fördermaßnahmen im Rahmen 
der allgemeinen Förderung. 

2. Die Schule führt zur Klärung, ob ein 

§ 15 
Besondere Förderung bei vermutetem 
sonderpädagogischen Förderbedarf 

 
(2) Im Rahmen der Vorklärung, insbesonde-
re bei der Durchführung von Testverfahren, 
ist die zuständige Sonderpädagogin oder 
der zuständige Sonderpädagoge oder das 
SIBUZ einzubeziehen.  
 
(3) Auf der Grundlage dieser Ergebnisse 
beschließt die Klassenkonferenz die weitere 
Förderung. In diesem Rahmen sind folgen-
de Entscheidungen möglich:  

1. Die Schule beschließt weitere spezifi-
sche Fördermaßnahmen im Rahmen 
der allgemeinen Förderung. 

2. Die Schule beantragt bei der Schulauf-
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Verfahren zur Feststellung eines son-
derpädagogisches Förderbedarfs ein-
zuleiten ist oder weiterhin nach Num-
mer 1 gefördert wird, eine Schulhilfe-
konferenz durch, an der neben den 
Lehrkräften und Erziehungsberechtig-
ten auch Vertreterinnen oder Vertreter 
eines entsprechenden sonderpädago-
gischen Förderzentrums teilnehmen. 
Bei Bedarf kann eine Vertreterin oder 
ein Vertreter des Schulpsychologi-
schen Dienstes, des Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienstes oder des 
Jugendamtes hinzugezogen werden. 

3. Die Schule beantragt bei der Schul-
aufsichtsbehörde die Feststellung ei-
nes sonderpädagogischen Förderbe-
darfs. 

sichtsbehörde die Durchführung son-
derpädagogischer Diagnostik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 16 
Besondere Förderung bei Lese- und 

Rechtschreibschwierigkeiten und bei Re-
chenstörungen 

 
(3) Für Schülerinnen und Schüler, deren Le-
se- und Rechtschreibleistungen trotz Maß-
nahmen der allgemeinen Förderung nicht den 
Mindestanforderungen der besuchten Jahr-
gangsstufe entsprechen, wird so früh wie 
möglich ein Verfahren zur Feststellung ihrer 
besonderen Förderbedürftigkeit durchgeführt. 
Die Entscheidung über die Notwendigkeit der 
Förderung trifft die das Fach Deutsch unter-
richtende Lehrkraft. Sie berücksichtigt dabei 
die vorliegenden ärztlichen Untersuchungs-
ergebnisse und die laufenden Beobachtun-
gen aller Lehrkräfte und wendet zur Diagnos-
tik zusätzlich Verfahren an, die eine objektive 
und differenzierte Feststellung von Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeiten ermöglichen. In 
besonders schwierigen Fällen kooperiert die 
Lehrkraft mit der LRS-Lehrkraft und der 
Fachmultiplikatorin oder dem Fachmultiplika-
tor für Lese- und Rechtschreibschwierigkei-
ten im Bezirk. Sofern danach noch Bera-
tungsbedarf besteht, klärt die LRS-Lehrkraft 
mit dem Schulpsychologischen Beratungs-
zentrum, ob zusätzlich eine fachdienstliche 
Stellungnahme erforderlich ist. 
 
(5) Sofern Schülerinnen und Schüler trotz 
allgemeiner Förderung und zusätzlichem 
Förderunterricht am Ende der Schulanfangs-

§ 16 
Besondere Förderung bei Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeiten und bei 

Rechenstörungen 
 
(3) Für Schülerinnen und Schüler, deren 
Lese- und Rechtschreibleistungen trotz 
Maßnahmen der allgemeinen Förderung 
nicht den Mindestanforderungen der be-
suchten Jahrgangsstufe entsprechen, wird 
so früh wie möglich ein Verfahren zur Fest-
stellung ihrer besonderen Förderbedürftig-
keit durchgeführt. Die Entscheidung über die 
Notwendigkeit der Förderung trifft die das 
Fach Deutsch unterrichtende Lehrkraft. Sie 
berücksichtigt dabei die vorliegenden ärztli-
chen Untersuchungsergebnisse und die lau-
fenden Beobachtungen aller Lehrkräfte und 
wendet zur Diagnostik zusätzlich Verfahren 
an, die eine objektive und differenzierte 
Feststellung von Lese- und Recht-
schreibschwierigkeiten ermöglichen. In be-
sonders schwierigen Fällen kooperiert die 
Lehrkraft mit der LRS-Lehrkraft und der 
Schulberaterin oder dem Schulberater für 
Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten im 
Bezirk. Sofern danach noch Beratungsbe-
darf besteht, klärt die LRS-Lehrkraft mit dem 
SIBUZ, ob zusätzlich eine fachdienstliche 
Stellungnahme erforderlich ist. 
 
(5) Sofern Schülerinnen und Schüler trotz 
allgemeiner Förderung und zusätzlichem 
Förderunterricht im Verlauf der Schulan-
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phase die Anforderungen im Lesen und 
Schreiben nicht erfüllen, prüft die Schule in 
einem besonderen Feststellungsverfahren, 
ob eine gravierende Lese- und Recht-
schreibschwierigkeit vorliegt. In schwierigen 
Fällen kooperiert die das Fach Deutsch un-
terrichtende Lehrkraft mit der LRS-Lehrkraft, 
die gegebenenfalls die fachliche Unterstüt-
zung des Schulpsychologischen Beratungs-
zentrums einholt. Anschließend entscheidet 
die Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage 
der Berichte und Stellungnahmen, ob eine 
Förderung nach Absatz 6 erfolgen soll. In 
allen übrigen Fällen erfolgt die Förderung 
weiterhin durch zusätzlichen Förderunterricht. 
 
(6) Schülerinnen und Schüler, bei denen An-
haltspunkte für eine gravierende Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeit vorliegen, können 
im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen 
Möglichkeiten in den Jahrgangsstufen 3 und 
4 in schulübergreifend gebildeten temporären 
Lerngruppen oder Kleinklassen unterrichtet 
werden, wenn das schriftliche Einverständnis 
ihrer Erziehungsberechtigten vorliegt; ihnen 
gleichgestellt sind Schülerinnen und Schüler, 
die sich im dritten Jahr der 
Schulanfangsphase befinden. Die Förderung 
erfolgt in temporären Lerngruppen im Um-
fang von bis zu 10 Wochenstunden parallel 
zum Regelunterricht, in Kleinklassen durch-
gängig. Kleinklassen werden an zentral gele-
genen Grundschulen eines Bezirks eingerich-
tet. Die Teilnahme am Unterricht der tempo-
rären Lerngruppe oder der Kleinklasse wird 
auf dem Zeugnis vermerkt. 
 
(7) Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
ten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten 
können unterstützende Maßnahmen erhalten. 
Bei schriftlichen Lernerfolgskontrollen oder 
schriftlichen Teilen von Lernerfolgskontrollen 
legt die Klassenkonferenz für jedes Fach die 
Einzelheiten der Unterstützung unter Berück-
sichtigung der individuellen Besonderheiten 
fest und passt die Maßnahmen bei Bedarf 
der Lernentwicklung im Verlauf der Jahr-
gangsstufe an. Als unterstützende Maßnah-
men kommen vorrangig in Betracht: 

1. Verlängerung der Bearbeitungszeit, 
2. Bereitstellen oder Zulassen spezieller 

Arbeitsmittel, 
3. Ersetzen eines Teils der schriftlichen 

fangsphase die Anforderungen im Lesen 
und Schreiben nicht erfüllen, prüft die Schu-
le in einem besonderen Feststellungsverfah-
ren, ob eine gravierende Lese- und Recht-
schreibschwierigkeit vorliegt. In schwierigen 
Fällen kooperiert die das Fach Deutsch un-
terrichtende Lehrkraft mit der LRS-Lehrkraft, 
die gegebenenfalls die fachliche Unterstüt-
zung des SIBUZ einholt. Anschließend ent-
scheidet die Schulaufsichtsbehörde auf der 
Grundlage der Berichte und Stellungnah-
men, ob eine Förderung nach Absatz 6 er-
folgen soll. In allen übrigen Fällen erfolgt die 
Förderung weiterhin durch zusätzlichen 
Förderunterricht. 
 
(6) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Anhaltspunkte für eine gravierende Lese- 
und Rechtschreibschwierigkeit vorliegen, 
können im Rahmen der haushaltswirtschaft-
lichen Möglichkeiten in schulübergreifend 
gebildeten temporären Lerngruppen oder 
Kleinklassen unterrichtet werden, wenn das 
schriftliche Einverständnis ihrer Erziehungs-
berechtigten vorliegt. Die Förderung erfolgt 
in temporären Lerngruppen im Umfang von 
bis zu 10 Wochenstunden parallel zum Re-
gelunterricht, in Kleinklassen durchgängig. 
Kleinklassen werden an zentral gelegenen 
Grundschulen eines Bezirks eingerichtet. 
Die Teilnahme am Unterricht der temporä-
ren Lerngruppe oder der Kleinklasse wird 
auf dem Zeugnis vermerkt. 
 
 
 
 
(7) Schülerinnen und Schüler mit festgestell-
ten Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten 
können unterstützende Maßnahmen erhal-
ten. Bei schriftlichen Lernerfolgskontrollen 
oder schriftlichen Teilen von Lernerfolgskon-
trollen legt die Klassenkonferenz für jedes 
Fach die Einzelheiten der Unterstützung 
unter Berücksichtigung der individuellen Be-
sonderheiten fest und passt die Maßnah-
men bei Bedarf der Lernentwicklung im Ver-
lauf der Jahrgangsstufe an.  
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durch mündliche Lernerfolgskontrollen, 
4. Vorlesen von schriftlich gestellten Auf-

gaben. 
Darüber hinaus können im Unterricht Rege-
lungen zum individuellen Arbeitsablauf getrof-
fen werden. 
 
(8) Sind Lese- und Rechtschreibschwierigkei-
ten diagnostiziert, entscheidet die Schulleite-
rin oder der Schulleiter auf der Grundlage der 
vorliegenden Berichte, ob die Lese- und 
Rechtschreibleistungen in allen Fächern bei 
der Benotung für die Dauer von jeweils bis zu 
zwei Schuljahren unberücksichtigt bleiben. In 
diesem Fall werden die individuellen Lern-
fortschritte im Lesen und Rechtschreiben 
verbal ausgewiesen. Auf dem Zeugnis wird 
vermerkt, dass die Lese- und Recht-
schreibleistungen bei der Benotung unbe-
rücksichtigt geblieben sind. Die Verpflichtung, 
alle Fächer zu benoten, bleibt davon unbe-
rührt. Sofern die Klassenkonferenz die Fort-
setzung des Nachteilsausgleichs vorschlägt, 
entscheidet darüber die Schulleiterin oder der 
Schulleiter auf der Grundlage der Lernent-
wicklungsberichte. Über diese Entscheidung 
ist die Schulaufsichtsbehörde rechtzeitig vor-
ab zu informieren. 
 
 
(10) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Maßnahmen der allgemeinen Förderung 
nicht ausreichen, um grundlegende, den 
Mindestanforderungen genügende mathema-
tische Kompetenzen zu erwerben, werden 
besonders gefördert (Rechenstörung). Nähe-
res wird durch Verwaltungsvorschriften gere-
gelt, die in den Jahrgangsstufen 3 und 4 auch 
einen Verzicht auf die Benotung im Fach Ma-
thematik und bis einschließlich 
Jahrgangsstufe 6 einen Nachteilsausgleich 
durch Zeitverlängerung vorsehen können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Sind Lese- und Rechtschreibschwierig-
keiten diagnostiziert, entscheidet die Schul-
leiterin oder der Schulleiter auf der Grundla-
ge der vorliegenden Berichte, ob die Lese- 
und Rechtschreibleistungen in allen Fächern 
bei der Bewertung für die Dauer von jeweils 
bis zu zwei Schuljahren unberücksichtigt 
bleiben. In diesem Fall werden die individu-
ellen Lernfortschritte im Lesen und Recht-
schreiben verbal ausgewiesen. Auf dem 
Zeugnis wird vermerkt, dass die Lese- und 
Rechtschreibleistungen bei der Bewertung 
unberücksichtigt geblieben sind. Die Ver-
pflichtung, alle Fächer zu bewerten, bleibt 
davon unberührt. Sofern die Klassenkonfe-
renz die Fortsetzung des Nachteilsaus-
gleichs vorschlägt, entscheidet darüber die 
Schulleiterin oder der Schulleiter auf der 
Grundlage der Lernentwicklungsberichte 
und der Förderplanung. Über diese Ent-
scheidung ist die Schulaufsichtsbehörde 
rechtzeitig vorab zu informieren. 
 
(10) Schülerinnen und Schüler, bei denen 
Maßnahmen der allgemeinen Förderung 
nicht ausreichen, um grundlegende, den 
Mindestanforderungen genügende mathe-
matische Kompetenzen zu erwerben, wer-
den besonders gefördert (Rechenstörung). 
Näheres wird durch Verwaltungsvorschriften 
geregelt, die neben Maßnahmen zum Nach-
teilsausgleich auch einen Verzicht auf die 
Bewertung der Leistungen im Fach Mathe-
matik in den Jahrgangsstufen 3 und 4 vor-
sehen können. In diesem Fall werden die 
individuellen Lernfortschritte im Rechnen 
verbal ausgewiesen. 
 

§ 17 
Besondere Förderung für Schülerinnen 
und Schüler nichtdeutscher Herkunfts-

sprache 
 
(3) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 

§ 17 
Besondere Förderung für Schülerinnen 
und Schüler nichtdeutscher Herkunfts-

sprache 
 
(3) Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher 
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Herkunftssprache, die in einer Regelklasse 
voraussichtlich nicht ausreichend gefördert 
werden können, werden in besonderen Lern-
gruppen unterrichtet, die ausschließlich dem 
systematischen Erwerb von Deutsch als Un-
terrichtssprache dienen, um den Wechsel in 
eine Regelklasse zum frühestmöglichen Zeit-
raum vorzubereiten. Über die zu besuchende 
Jahrgangsstufe nach Verlassen der besonde-
ren Lerngruppe entscheidet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter im Benehmen mit der 
Schulaufsichtsbehörde. 
 
(5) Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Schüle-
rinnen und Schüler können einen Nachteil-
sausgleich erhalten, um ihre nicht ausrei-
chenden Deutschkenntnisse auszugleichen. 
Als Nachteilsausgleiche kommen insbeson-
dere in Betracht 

1.  die Verlängerung der Bearbeitungs-
zeit bei schriftlichen Arbeiten, 

2. das Ersetzen von Klassenarbeiten 
durch andere, den Anforderungen 
des Rahmenlehrplans entsprechende 
Aufgaben mit angemessenen schrift-
lichen Anteilen, wobei jedoch min-
destens eine Klassenarbeit je Fach 
zu schreiben ist, sowie 

3. das Bereitstellen oder Zulassen ei-
nes zweisprachigen Wörterbuches 
Herkunftssprache - Deutsch / 
Deutsch - Herkunftssprache. 

 

Herkunftssprache, die in einer Regelklasse 
voraussichtlich nicht ausreichend gefördert 
werden können, werden in besonderen 
Lerngruppen unterrichtet, die vorrangig dem 
systematischen Erwerb von Deutsch als 
Unterrichtssprache dienen, um den Wechsel 
in eine Regelklasse zum frühestmöglichen 
Zeitraum vorzubereiten. Über die zu besu-
chende Jahrgangsstufe nach Verlassen der 
besonderen Lerngruppe entscheidet die 
Schulleiterin oder der Schulleiter im Beneh-
men mit der Schulaufsichtsbehörde. 
 
(5) Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Schü-
lerinnen und Schüler können einen Nach-
teilsausgleich erhalten, um ihre nicht ausrei-
chenden Deutschkenntnisse auszugleichen. 
Als Nachteilsausgleich kommen ergänzend 
zu den in § 14a Absatz 3 genannten Maß-
nahmen insbesondere in Betracht 

1.  das Ersetzen von Klassenarbeiten 
durch andere, den Anforderungen 
des Rahmenlehrplans entsprechen-
de Aufgaben mit angemessenen 
schriftlichen Anteilen, wobei jedoch 
mindestens eine Klassenarbeit je 
Fach zu schreiben ist, sowie 

2. das Bereitstellen oder Zulassen ei-
nes zweisprachigen Wörterbuches 
Herkunftssprache - Deutsch / 
Deutsch - Herkunftssprache. 

 

§ 19 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

 
(1) Leistungen werden gemäß § 58 Abs. 3 
des Schulgesetzes und nach den in den 
Rahmenlehrplänen jeweils formulierten all-
gemeinen und fachlichen Standards und 
Kompetenzerwartungen bewertet. Die Lern-, 
Leistungs- und Kompetenzentwicklung der 
Schülerinnen und Schüler wird 

1. in der Schulanfangsphase ausschließ-
lich als verbale Beurteilung schriftlich 
dargestellt, 

2. in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit 
Noten oder, wenn die Mehrheit der 
stimmberechtigten Erziehungsberech-
tigten einer Klasse dies beschließt, als 
verbale Beurteilung schriftlich bewertet 

§ 19 
Grundsätze der Leistungsbeurteilung 

 
(1) Leistungen werden gemäß § 58 Absatz 3 
des Schulgesetzes und nach den im Rah-
menlehrplan formulierten allgemeinen und 
fachlichen Standards und Kompetenzerwar-
tungen bewertet. Die Lern-, Leistungs- und 
Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler wird 

1. in der Schulanfangsphase aus-
schließlich als verbale Beurteilung 
schriftlich dargestellt, 

2. in den Jahrgangsstufen 3 und 4 mit 
Noten oder, wenn die Mehrheit der 
stimmberechtigten Erziehungsbe-
rechtigten einer Klasse dies be-
schließt, als verbale Beurteilung 
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und 
3. ab Jahrgangsstufe 5 mit Noten bewer-

tet. 
Abweichend von Nummer 2 wird die Lern-, 
Leistungs- und Kompetenzentwicklung in 
Jahrgangsstufe 3 immer als verbale Beurtei-
lung schriftlich bewertet, wenn die Schulan-
fangsphase jahrgangsstufenübergreifend mit 
der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Der Be-
schluss über die verbale Beurteilung nach 
Satz 2 Nummer 2 muss spätestens einen 
Monat nach Beginn des Unterrichts in der 
jeweiligen Jahrgangsstufe vorliegen; er gilt 
für jeweils ein Schuljahr. Sofern verbal beur-
teilt wird, sind die Leistungen im Rahmen der 
Förderprognose gemäß § 24 Abs. 5 in Noten 
darzustellen. Verbale Beurteilungen können 
als Fließtext oder indikatorenorientiert erstellt 
werden. Über die Form der verbalen Beurtei-
lung sind die Erziehungsberechtigten vor ei-
ner Abstimmung zu informieren. In den Jahr-
gangsstufen 3 und 4 wird das am Ende des 
jeweils ersten Schulhalbjahres zu erteilende 
Zeugnis durch ein schriftlich zu dokumentie-
rendes Gespräch mit den Erziehungsberech-
tigten ersetzt, wenn dies mindestens zwei 
Drittel der stimmberechtigten Erziehungsbe-
rechtigten einer Klasse beschließen. 
 
(2) Die Leistungen in der Fremdsprache wer-
den in der Jahrgangsstufe 3 verbal beurteilt. 
 
 
(7) Bei der Bildung von Zeugnisnoten ist das 
Verhältnis von schriftlichen, mündlichen und 
sonstigen Leistungen zu gewichten. In Fä-
chern, in denen Klassenarbeiten geschrieben 
werden, gehen schriftliche Leistungen etwa 
zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es werden 
nur die im jeweiligen Beurteilungszeitraum 
erbrachten Leistungen berücksichtigt. Beur-
teilungszeitraum ist in der Schulanfangspha-
se das gesamte Schuljahr, danach das jewei-
lige Schulhalbjahr. Eine Zeugnisnote kann 
nur dann gebildet werden, wenn eine Schüle-
rin oder ein Schüler mindestens sechs Wo-
chen je Schulhalbjahr kontinuierlich am Un-
terricht teilgenommen hat. Weitere Grundsät-
ze zur Leistungsbeurteilung beschließt die 
Gesamtkonferenz auf Vorschlag der Fach-
konferenzen. 
 
 

schriftlich bewertet und 
3. ab Jahrgangsstufe 5 mit Noten be-

wertet. 
Abweichend von Nummer 2 wird die Lern-, 
Leistungs- und Kompetenzentwicklung in 
Jahrgangsstufe 3 immer als verbale Beurtei-
lung schriftlich bewertet, wenn die Schulan-
fangsphase jahrgangsstufenübergreifend 
mit der Jahrgangsstufe 3 verbunden ist. Der 
Beschluss über die verbale Beurteilung 
nach Satz 2 Nummer 2 muss spätestens 
einen Monat nach Beginn des Unterrichts in 
der jeweiligen Jahrgangsstufe vorliegen; er 
gilt für jeweils ein Schuljahr. Sofern verbal 
beurteilt wird, sind die Leistungen im Rah-
men der Förderprognose gemäß § 24 Abs. 
5 in Noten darzustellen. Verbale Beurteilun-
gen können als Fließtext oder indikatoren-
orientiert erstellt werden. Über die Form der 
verbalen Beurteilung sind die Erziehungsbe-
rechtigten vor einer Abstimmung zu infor-
mieren. In den Jahrgangsstufen 3 und 4 
wird das am Ende des jeweils ersten Schul-
halbjahres zu erteilende Zeugnis, sofern es 
sich um eine verbale Beurteilung handelt, 
durch ein schriftlich zu dokumentierendes 
Gespräch mit den Erziehungsberechtigten 
ersetzt, wenn dies mindestens zwei Drittel 
der stimmberechtigten Erziehungsberechtig-
ten einer Klasse beschließen oder ein ent-
sprechender Beschluss der Schulkonferenz 
vorliegt. 
 
(6) Bei der Bildung von Zeugnisnoten ist das 
Verhältnis von schriftlichen, mündlichen und 
sonstigen Leistungen zu gewichten. In Fä-
chern, in denen Klassenarbeiten geschrie-
ben werden, gehen schriftliche Leistungen 
etwa zur Hälfte in die Zeugnisnote ein. Es 
werden nur die im jeweiligen Beurteilungs-
zeitraum erbrachten Leistungen berücksich-
tigt. Beurteilungszeitraum ist in der Schulan-
fangsphase das gesamte Schuljahr, danach 
das jeweilige Schulhalbjahr. Eine Zeugnis-
note kann in der Regel nur dann gebildet 
werden, wenn eine Schülerin oder ein Schü-
ler im Beurteilungszeitraum mindestens 
sechs Wochen kontinuierlich oder insge-
samt mindestens acht Wochen am Unter-
richt teilgenommen hat. Weitere Grundsätze 
zur Leistungsbeurteilung beschließt die Ge-
samtkonferenz auf Vorschlag der Fachkon-
ferenzen. 
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(9) Für die Bewertung nicht erbrachter Leis-
tungen gilt § 58 Abs. 3 Satz 3 und 4 des 
Schulgesetzes. Die Erziehungsberechtigten 
sind bei Leistungsverweigerung und grobem 
Täuschungsversuch ihres Kindes zu informie-
ren. Im Wiederholungsfall ist ein Gespräch 
mit den Erziehungsberechtigten zu führen. 
Eine Bewertung mit „ungenügend“ darf erst 
im Wiederholungsfall und nach einem Ge-
spräch mit der Schülerin oder dem Schüler 
und den Erziehungsberechtigten erfolgen. 
Sofern die Schule oder die Erziehungsbe-
rechtigten es für erforderlich halten, ist das 
Schulpsychologische Beratungszentrum ein-
zubeziehen. 
 

 
(8) Für die Bewertung nicht erbrachter Leis-
tungen gilt § 58 Abs. 3 Satz 3 und 4 des 
Schulgesetzes. Die Erziehungsberechtigten 
sind bei Leistungsverweigerung und grobem 
Täuschungsversuch ihres Kindes zu infor-
mieren. Im Wiederholungsfall ist ein Ge-
spräch mit den Erziehungsberechtigten zu 
führen. Eine Bewertung mit „ungenügend“ 
darf erst im Wiederholungsfall und nach ei-
nem Gespräch mit der Schülerin oder dem 
Schüler und den Erziehungsberechtigten 
erfolgen. Sofern die Schule oder die Erzie-
hungsberechtigten es für erforderlich halten, 
ist das SIBUZ einzubeziehen. 
 

§ 20 
Lernerfolgskontrollen 

 
(2) Klassenarbeiten beziehen sich auf die im 
Unterricht des jeweiligen Schuljahres behan-
delten Themenfelder und bauen auf in den 
bisherigen Schuljahren erworbenen Kompe-
tenzen sowie Elementarwissen auf. Allen 
Schülerinnen und Schülern sind vor den 
Klassenarbeiten hinreichende Lernmöglich-
keiten in den zu überprüfenden Themenfel-
dern zu geben. Ab Jahrgangsstufe 3 werden 
in Deutsch und Mathematik sowie in Klassen 
mit deutsch-türkischer Alphabetisierung und 
Erziehung zusätzlich in Muttersprache Tür-
kisch, ab Jahrgangsstufe 5 in der Fremd-
sprache und in Naturwissenschaften mindes-
tens jeweils drei Klassenarbeiten je Schuljahr 
geschrieben. Klassenarbeiten dauern in der 
Regel eine und nicht mehr als zwei Unter-
richtsstunden; sie werden in der Regel im 
Klassenverband geschrieben. Die Termine 
sowie Hinweise auf die inhaltlichen Schwer-
punkte der Klassenarbeiten sind spätestens 
eine Woche vorher bekannt zu geben. An 
einem Tag darf nur eine Klassenarbeit ge-
schrieben werden. Im Übrigen beschließt die 
Gesamtkonferenz Grundsätze über Art, Um-
fang und Verteilung der Klassenarbeiten und 
legt auf Vorschlag der Fachkonferenzen 
Grundsätze für die Benutzung von Hilfsmit-
teln fest; über die Einzelheiten der Umset-
zung entscheidet die Klassenkonferenz. 
 
 

§ 20 
Lernerfolgskontrollen 

 
(2) Klassenarbeiten beziehen sich auf die im 
Unterricht des jeweiligen Schuljahres be-
handelten Themen und bauen auf in den 
bisherigen Schuljahren erworbenen Kompe-
tenzen sowie Elementarwissen auf. Sie 
können Aufgaben unterschiedlicher Schwie-
rigkeit umfassen, sofern sie insgesamt dem 
Niveau der jeweiligen Jahrgangsstufe ent-
sprechen. Allen Schülerinnen und Schülern 
sind vor den Klassenarbeiten hinreichende 
Lernangebote in den zu überprüfenden 
Themen zu geben. Ab Jahrgangsstufe 3 
werden in Deutsch und Mathematik sowie in 
Klassen mit deutsch-türkischer Alphabetisie-
rung und Erziehung zusätzlich in Mutter-
sprache Türkisch, ab Jahrgangsstufe 5 auch 
in der Fremdsprache, in Gesellschaftswis-
senschaften und in Naturwissenschaften 
mindestens jeweils drei Klassenarbeiten je 
Schuljahr geschrieben. Klassenarbeiten 
dauern in der Regel eine und nicht mehr als 
zwei Unterrichtsstunden; sie werden in der 
Regel im Klassenverband geschrieben. Die 
Termine sowie Hinweise auf die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Klassenarbeiten sind 
spätestens eine Woche vorher bekannt zu 
geben. An einem Tag darf nur eine Klas-
senarbeit geschrieben werden. Im Übrigen 
beschließt die Gesamtkonferenz Grundsät-
ze über Art, Umfang und Verteilung der 
Klassenarbeiten und legt auf Vorschlag der 
Fachkonferenzen Grundsätze für die Benut-
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(3) Ab Jahrgangsstufe 3 können, ab Jahr-
gangsstufe 5 werden in der Regel in allen 
Fächern außer Sport schriftliche Kurzkontrol-
len durchgeführt. Der zeitliche Umfang darf 
30 Minuten nicht überschreiten. Näheres ins-
besondere zur Anzahl und zum Umfang je 
Fach beschließt die Fachkonferenz im Rah-
men der von der Gesamtkonferenz festgeleg-
ten Grundsätze. 
 
 
(4) Zur Sicherung vergleichbarer Standards 
werden schulübergreifend schriftliche Ver-
gleichsarbeiten durchgeführt und nach ein-
heitlichen Maßstäben ausgewertet. An Ver-
gleichsarbeiten nehmen alle Schülerinnen 
und Schüler teil, die nach den allgemeinen 
Rahmenlehrplänen der Grundschule unter-
richtet werden. Das nähere Verfahren zur 
Durchführung und Auswertung legt die 
Schulaufsichtsbehörde fest. 
 
(5) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind un-
verzüglich zu korrigieren, die Fehler sind zu 
kennzeichnen und mit Bearbeitungshinwei-
sen für die Schülerinnen und Schüler zu ver-
sehen. Mängel der sprachlichen Richtigkeit 
und der äußeren Form können auf Beschluss 
der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte bei der 
Bewertung ab Jahrgangsstufe 5 angemessen 
berücksichtigt werden. Sofern die 
Gesamtkonferenz der Lehrkräfte einheitliche, 
für alle Fächer verbindliche 
Bewertungsmaßstäbe für schriftliche 
Leistungsnachweise festlegt, gilt für die 
Jahrgangsstufen 5 und 6 folgender 
Bewertungsschlüssel: 
 

Erreichte 
Leistung: 

96-
100% 

80–
95% 

60-
79% 

45-
59% 

16–
44% 

0–
15% 

Note: 1 2 3 4 5 6 
 
Lehrkräfte können von diesem 
Bewertungsschlüssel bei schriftlichen 
Leistungsnachweisen mit deutlich erhöhtem 
oder geringerem Anforderungsniveau im 
Rahmen der schulischen Festlegungen 
abweichen. 
 

zung von Hilfsmitteln fest; über die Einzel-
heiten der Umsetzung entscheidet die Klas-
senkonferenz. 
 
(3) Ab Jahrgangsstufe 3 können, ab Jahr-
gangsstufe 5 werden in der Regel in allen 
Fächern schriftliche Kurzkontrollen durchge-
führt; dabei kann das Fach Sport ausge-
nommen werden. Der zeitliche Umfang darf 
30 Minuten nicht überschreiten. Näheres 
insbesondere zur Anzahl und zum Umfang 
je Fach beschließt die Fachkonferenz im 
Rahmen der von der Gesamtkonferenz fest-
gelegten Grundsätze. 
 
(4) Zur Sicherung vergleichbarer Standards 
werden schulübergreifend schriftliche Ver-
gleichsarbeiten durchgeführt und nach ein-
heitlichen Maßstäben ausgewertet. An Ver-
gleichsarbeiten nehmen alle Schülerinnen 
und Schüler teil, die nach dem Rahmenlehr-
plan der Grundschule unterrichtet werden. 
Das nähere Verfahren zur Durchführung 
und Auswertung legt die Schulaufsichtsbe-
hörde fest. 
 
(5) Schriftliche Lernerfolgskontrollen sind 
unverzüglich zu korrigieren, die Fehler sind 
zu kennzeichnen und mit Bearbeitungshin-
weisen für die Schülerinnen und Schüler zu 
versehen. Mängel der sprachlichen Richtig-
keit und der äußeren Form können auf Be-
schluss der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte 
bei der Bewertung ab Jahrgangsstufe 5 an-
gemessen berücksichtigt werden. Für 
schriftliche Lernerfolgskontrollen gilt für die 
Jahrgangsstufen 4 bis 6 folgender Bewer-
tungsschlüssel: 
 

Erreichte 
Leistung: 

≥96 
% 

≥80 
% 

≥60 
% 

≥45 
% 

≥16 
% 

<16 
% 

Note: 1 2 3 4 5 6 

 
Lehrkräfte können von diesem Bewertungs-
schlüssel bei schriftlichen Leistungsnach-
weisen mit deutlich erhöhtem oder geringe-
rem Anforderungsniveau im Rahmen der 
schulischen Festlegungen abweichen. 
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(7) Für zielgleich unterrichtete Schülerinnen 
und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf setzt die Klassenkonferenz nach 
Maßgabe von §§ 38 bis 40 der Sonderpäda-
gogikverordnung, für Schülerinnen und Schü-
ler mit Lese- und Rechtschreibschwierigkei-
ten oder nicht ausreichenden Deutschkennt-
nissen entsprechend §§ 16 und 17 individuell 
notwendige unterstützende Maßnahmen für 
die Durchführung von Lernerfolgskontrollen 
bei Bedarf fest. 
 

(7) Für die Durchführung von Lernerfolgs-
kontrollen setzt die Klassenkonferenz indivi-
duell notwendige Maßnahmen des Nach-
teilsausgleichs für zielgleich unterrichtete 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf nach Maßgabe von 
§§ 38 bis 40 der Sonderpädagogikverord-
nung, für Schülerinnen und Schüler mit Le-
se- und Rechtschreibschwierigkeiten, Re-
chenstörungen oder nicht ausreichenden 
Deutschkenntnissen entsprechend §§ 14a, 
16 und 17 fest. 
 

§ 21 
Zeugnisse 

 
(1) Für Zeugnisse sind die von der Schulauf-
sichtsbehörde festgelegten Muster zu ver-
wenden. Zeugnisse oder schriftliche Informa-
tionen zur Lern-, Leistungs- und Kompetenz-
entwicklung werden in der Schulanfangspha-
se am Ende des Schuljahres, danach zum 
Ende jedes Schulhalbjahres erteilt. Die 
Schulkonferenz kann beschließen, Schüle-
rinnen und Schülern, die in der Schulan-
fangsphase verbleiben, über ihre im Unter-
richt erbrachten Leistungen und ihre Kompe-
tenzentwicklung anstelle eines Zeugnisses 
einen schriftlichen Bericht auszustellen. 
 
 
 
(4) Sofern das Arbeits- und Sozialverhalten 
von Schülerinnen und Schülern gemäß § 58 
Absatz 7 des Schulgesetzes beurteilt werden 
soll, ist eines der von der Schulaufsichtsbe-
hörde vorgegebenen oder genehmigten Mus-
ter zu verwenden und als Beiblatt, getrennt 
vom Zeugnis, auszugeben. Ab Jahrgangsstu-
fe 3 werden in der Regel Aussagen zu den 
Merkmalen Lern- und Leistungsbereitschaft, 
Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, Verantwor-
tungsbereitschaft und Teamfähigkeit getrof-
fen; über Aussagen zu weiteren Merkmalen 
entscheidet die Schulkonferenz auf Vor-
schlag der Gesamtkonferenz. 
 

§ 21 
Zeugnisse 

 
(1) Für Zeugnisse sind ausschließlich die 
von der Schulaufsichtsbehörde festgelegten 
Muster in der jeweils geltenden Fassung zu 
verwenden. Zeugnisse oder schriftliche In-
formationen zur Lern-, Leistungs- und Kom-
petenzentwicklung werden in der Schulan-
fangsphase am Ende des Schuljahres, da-
nach zum Ende jedes Schulhalbjahres er-
teilt. Die Schulkonferenz kann beschließen, 
Schülerinnen und Schülern, die in der 
Schulanfangsphase verbleiben, über ihre im 
Unterricht erbrachten Leistungen und ihre 
Kompetenzentwicklung anstelle eines 
Zeugnisses einen schriftlichen Bericht aus-
zustellen. 
 
(4) Sofern das Arbeits- und Sozialverhalten 
von Schülerinnen und Schülern gemäß § 58 
Absatz 7 des Schulgesetzes beurteilt wer-
den soll, ist eines der von der Schulauf-
sichtsbehörde vorgegebenen oder geneh-
migten Muster zu verwenden und als Bei-
blatt, getrennt vom Zeugnis, auszugeben. 
Ab Jahrgangsstufe 3 werden mindestens 
Aussagen zu den Merkmalen Lern- und 
Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Selb-
ständigkeit, Verantwortungsbereitschaft und 
Teamfähigkeit getroffen. 
 

§ 22 
Aufrücken und vorzeitiges Aufrücken 

 

§ 22 
Aufrücken und vorzeitiges Aufrücken 
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(3) Bei Schülerinnen und Schülern, bei denen 
die Klassenkonferenz feststellt, dass sie die 
Lern- und Entwicklungsziele nicht innerhalb 
der Regelbesuchszeit erreicht haben, und 
nicht zu erwarten ist, dass sie erfolgreich am 
Unterricht der nächsthöheren Jahrgangsstufe 
teilnehmen werden, verlängert sich der Be-
such der Schulanfangsphase um ein Jahr, 
das nicht auf die allgemeine Schulpflicht an-
gerechnet wird. Entscheidungskriterien sind 
die in den Rahmenlehrplänen formulierten 
Anforderungen, insbesondere beim Schrift-
spracherwerb und in Mathematik. Dem Be-
schluss der Klassenkonferenz nach Satz 1 
kann auch ein Antrag der Erzie-
hungsberechtigten zugrunde liegen. 
 

(3) Bei Schülerinnen und Schülern, bei de-
nen die Klassenkonferenz feststellt, dass sie 
die Lern- und Entwicklungsziele nicht inner-
halb der Regelbesuchszeit erreicht haben, 
und nicht zu erwarten ist, dass sie erfolg-
reich am Unterricht der nächsthöheren Jahr-
gangsstufe teilnehmen werden, verlängert 
sich der Besuch der Schulanfangsphase um 
ein Jahr, das nicht auf die allgemeine 
Schulpflicht angerechnet wird. Entschei-
dungskriterien sind die im Rahmenlehrplan 
formulierten Anforderungen, insbesondere 
beim Schriftspracherwerb und in Mathema-
tik. Dem Beschluss der Klassenkonferenz 
nach Satz 1 kann auch ein Antrag der Erzie-
hungsberechtigten zugrunde liegen. 
 

§ 24 
Übergang in die Sekundarstufe I 

 
(2) Die Schule lädt die Erziehungsberechtig-
ten der Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 6 zu einem Beratungsgespräch 
zum weiteren Bildungsweg ein. Die wesentli-
chen Inhalte des Beratungsgesprächs sind zu 
protokollieren; dies sind neben den Erwar-
tungen und Wünschen der Erziehungsbe-
rechtigten regelmäßig das Datum des Ge-
sprächs und die Namen der Teilnehmenden. 
Anschließend, jedoch frühestens drei Wo-
chen vor Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 
verständigt sich die Klassenkonferenz für 
jede Schülerin und jeden Schüler auf eine 
Förderprognose. Sie empfiehlt darin die 
Schulart, die für ihre oder seine weitere Ent-
wicklung am geeignetsten erscheint. Grund-
lage der Förderprognose sind gemäß § 56 
Abs. 2 des Schulgesetzes die gezeigten Leis-
tungen und die beobachteten Kompetenzen. 
Aus den Zeugnisnoten des zweiten Schul-
halbjahres der Jahrgangsstufe 5 und des ers-
ten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 6 
wird eine Durchschnittsnote gebildet; dabei 
werden die Fächer Deutsch, Fremdsprache, 
Mathematik und Naturwissenschaften ver-
stärkt (mit dem Faktor 2) berücksichtigt. Die 
Durchschnittsnote wird mit einer nicht gerun-
deten Stelle nach dem Komma ausgewiesen. 
Bis zu einer Durchschnittsnote von ein-
schließlich 2,2 wird neben der Integrierten 
Sekundarschule auch das Gymnasium emp-
fohlen. Darüber kann bei entsprechend star-

§ 24 
Übergang in die Sekundarstufe I 

 
(2) Die Schule lädt die Erziehungsberechtig-
ten der Schülerinnen und Schüler der Jahr-
gangsstufe 6 zu einem Beratungsgespräch 
zum weiteren Bildungsweg ein. Die wesent-
lichen Inhalte des Beratungsgesprächs sind 
zu protokollieren; dies sind neben den Er-
wartungen und Wünschen der Erziehungs-
berechtigten regelmäßig das Datum des 
Gesprächs und die Namen der Teilnehmen-
den. Anschließend, jedoch frühestens drei 
Wochen vor Ausgabe der Halbjahreszeug-
nisse verständigt sich die Klassenkonferenz 
für jede Schülerin und jeden Schüler auf 
eine Förderprognose. Sie empfiehlt darin die 
Schulart, die für ihre oder seine weitere 
Entwicklung am geeignetsten erscheint. 
Grundlage der Förderprognose sind gemäß 
§ 56 Absatz 2 des Schulgesetzes die ge-
zeigten Leistungen und die beobachteten 
Kompetenzen. Aus den Zeugnisnoten des 
zweiten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 
5 und des ersten Schulhalbjahres der Jahr-
gangsstufe 6 wird eine Durchschnittsnote 
gebildet; dabei werden die Fächer Deutsch, 
Fremdsprache, Mathematik, Gesellschafts-
wissenschaften und Naturwissenschaften 
verstärkt (mit dem Faktor 2) berücksichtigt. 
Die Durchschnittsnote wird mit einer nicht 
gerundeten Stelle nach dem Komma aus-
gewiesen. Bis zu einer Durchschnittsnote 
von einschließlich 2,2 wird neben der Inte-
grierten Sekundarschule auch das Gymna-
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ker Ausprägung der Merkmale, die die Lern-
kompetenz kennzeichnen, bis zu einer 
Durchschnittsnote von höchstens 2,7 auch 
eine Prognose für das Gymnasium erteilt 
werden; diese Entscheidungen sind zu proto-
kollieren. Zum Erstellen der Förderprognose 
sind die von der Schulaufsichtsbehörde fest-
gelegten Muster zu verwenden. Die Förder-
prognose wird zusammen mit den Halbjah-
reszeugnissen ausgehändigt. 
 

sium empfohlen. Darüber kann bei entspre-
chend starker Ausprägung der Merkmale, 
die die Lernkompetenz kennzeichnen, bis zu 
einer Durchschnittsnote von höchstens 2,7 
auch eine Prognose für das Gymnasium 
erteilt werden; diese Entscheidungen sind 
zu protokollieren. Zum Erstellen der Förder-
prognose sind die von der Schulaufsichts-
behörde festgelegten Muster zu verwenden. 
Die Förderprognose wird zusammen mit den 
Halbjahreszeugnissen ausgehändigt. 
 

§ 26 
Ganztagsgrundschule in offener Form 

 
(2) Die ergänzende Förderung und Betreu-
ung umfasst für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 1 bis 6 außerhalb der 
Ferienzeiten die Zeiten von 

1. 6.00 bis 7.30 Uhr, 
2. 13.30 bis 16.00 Uhr und 
3. 16.00 bis 18.00 Uhr. 

Die Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr soll in be-
sonderer Weise inhaltlich mit den unterrichtli-
chen Angeboten der verlässlichen Halbtags-
grundschule verbunden werden. Die aufge-
führten Zeiten der ergänzenden Förderung 
und Betreuung können von den Erziehungs-
berechtigten dem anerkannten Bedarf ent-
sprechend einzeln oder kombiniert in An-
spruch genommen werden. In den Ferienzei-
ten beinhalten die in Satz 1 genannten Be-
treuungsmodule für Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 zusätzlich die 
Zeit von 7.30 bis 13.30 Uhr. Für Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6, die 
einen besonderen Betreuungsbedarf nach-
weisen, wird in den Ferien eine Betreuung 
von 6.00 Uhr bis 7.30 Uhr, von 7.30 bis 13.30 
Uhr oder von 7.30 bis 16.00 Uhr und von 
16.00 Uhr bis 18.00 Uhr angeboten. 
 

§ 26 
Ganztagsgrundschule in offener Form 

 
(2) Die ergänzende Förderung und Betreu-
ung umfasst für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 1 bis 6 außerhalb der 
Ferienzeiten die Zeiten von 

1. 6.00 bis 7.30 Uhr, 
2. 13.30 bis 16.00 Uhr und 
3. 16.00 bis 18.00 Uhr. 

Die Zeit von 13.30 bis 16.00 Uhr soll in be-
sonderer Weise inhaltlich mit den unterricht-
lichen Angeboten der verlässlichen Halb-
tagsgrundschule verbunden werden. Findet 
der Unterricht nach 13.30 Uhr statt, begin-
nen die Zeiten der ergänzenden Förderung 
und Betreuung unmittelbar im Anschluss an 
den Unterricht. Die Regelungen der Kosten-
beteiligung gemäß § 19 Absatz 6 Satz 11 
und 12 des Schulgesetzes bleiben hiervon 
unberührt. Die aufgeführten Zeiten der er-
gänzenden Förderung und Betreuung kön-
nen von den Erziehungsberechtigten dem 
anerkannten Bedarf entsprechend einzeln 
oder kombiniert in Anspruch genommen 
werden. In den Ferienzeiten beinhalten die 
in Satz 1 genannten Betreuungsmodule für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 1 bis 4 zusätzlich die Zeit von 7.30 
bis 13.30 Uhr. Für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 5 und 6, die einen be-
sonderen Betreuungsbedarf nachweisen, 
wird in den Ferien eine Betreuung von 6.00 
Uhr bis 7.30 Uhr, von 7.30 bis 13.30 Uhr 
oder von 7.30 bis 16.00 Uhr und von 16.00 
Uhr bis 18.00 Uhr angeboten. 
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§ 29 
Übergangsregelungen 

 
Für Schülerinnen und Schüler, die sich im 
Schuljahr 2012/2013 in der Jahrgangsstufe 6 
befinden, gelten anstelle der folgenden Vor-
schriften die ebenfalls im Folgenden genann-
ten Vorschriften dieser Verordnung in der bis 
zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Ganz-
tagsbetreuung für die Jahrgangsstufen 5 und 
6 und für Schülerinnen und Schüler mit Be-
hinderungen vom 19. Juni 2012 (GBVl. S. 
166) geltenden Fassung (im Weiteren: alt): 
Anstelle von § 26 Absatz 2 gilt  § 26 Absatz 1 
und 2 alt,  anstelle von § 26 Absatz 3 gilt § 26 
Absatz 3 alt, anstelle von § 27 Absatz 4 gilt § 
27 Absatz 3 und 4 alt und anstelle von § 27 
Absatz 5 gilt § 27 Absatz 5 alt. 
 

§ 29 
Übergangsregelungen 

 
(1) Für Schülerinnen und Schüler, die sich 
im Schuljahr 2017/2018 in der Jahrgangs-
stufe 6 befinden, werden anstelle des Fa-
ches Gesellschaftswissenschaften  die Fä-
cher Geografie und Geschichte/Politische 
Bildung unterrichtet. Dabei gelten anstelle 
der folgenden Vorschriften die ebenfalls im 
Folgenden genannten Vorschriften dieser 
Verordnung in der bis zum Inkrafttreten der 
Fünften Verordnung zur Änderung der 
Grundschulverordnung vom [einsetzen: Da-
tum und Fundstelle dieser Verordnung] gel-
tenden Fassung (im Weiteren: alt): Für die 
Fächer Geografie und Geschichte/Politische 
Bildung gilt anstelle von § 10 Absatz 5 § 10 
Absatz 5 alt, anstelle von § 19 Absatz 1 gilt 
§ 19 Absatz 1 alt, anstelle von § 20 Absatz 2 
gilt § 20 Absatz 2 alt, anstelle der Anlagen 1 
und 2 gelten die Anlagen 1 und 2 alt. 
 
(2) Anstelle von § 24 Absatz 2 gilt für das 
Aufnahmeverfahren in die Jahrgangsstufe 7 
im Schuljahr 2018/2019 § 24 Absatz 2 alt. 
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Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
 

Schulgesetz für das Land Berlin  
vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 

das zuletzt durch Gesetz vom 7. Juli 2016 (GVBl. S. 430), geändert worden ist  
 
 

§ 9 
Qualitätssicherung und Evaluation 

(6) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
zur Qualitätssicherung und Evaluation durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
Verfahren, Konzeption, Durchführung, Auswertung und Berichtslegung 
1. der internen Evaluation, 
2.  der externen Evaluation einschließlich schulübergreifender und schulartübergrei-

fender Vergleiche, 
3.  zentraler Schulleistungsuntersuchungen. 

 
 

§ 14 
Stundentafeln 

 
(1) bis (4) ... 

(5) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die Stunden-
tafeln durch Rechtsverordnung zu erlassen. Zur Ausgestaltung der Stundentafeln sind 
darin insbesondere Regelungen zu treffen über  
1. den jeweiligen Stundenrahmen aller Unterrichtsfächer, Lernbereiche und Aufga-

bengebiete oder Lernfelder einschließlich seiner Verbindlichkeit,  
2. den Jahresstundenrahmen,  
3. das Verhältnis von Pflichtunterricht, Wahlpflichtbereich und Wahlangebot,  
4. den Umfang und die Voraussetzungen für Abweichungen von der Stundentafel,  
5. den Anteil und die Formen der Differenzierung des Unterrichts,  
6. den Anteil der Förderangebote für die Eingliederung von Schülerinnen und Schü-

lern nichtdeutscher Herkunftssprache. 
Für berufliche Schulen können abweichend von Satz 2 Nummer 1 Rahmenstundentafeln 
gebildet werden. 
 

§ 15 
Unterricht für Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache 

(1) bis (3) … 
(4) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
zu den Voraussetzungen und zur Ausgestaltung des Unterrichts für Schülerinnen und 
Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache durch Rechtsverordnung zu regeln, insbeson-
dere  
1. die Voraussetzungen für die Aufnahme in Regelklassen und in besondere Lern-

gruppen nach Absatz 2,  
2. die Grundlagen und Verfahren zur Feststellung der Kenntnisse in der deutschen 

Sprache,  
3. die Maßnahmen zur schulischen Integration für zuziehende Kinder und Jugend-

liche,  



 

  Seite 40  
  

4. die muttersprachlichen und bilingualen Angebote für Schülerinnen und Schüler 
nichtdeutscher Herkunftssprache. 

 
§ 19 

Ganztagsschulen, ergänzende Förderung und Betreuung 
(1) bis (6) … 
(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
zur Ausgestaltung der ergänzenden Förderung und Betreuung, der außerunterrichtli-
chen Förderung und Betreuung sowie des Ganztagsbetriebs an der Ganztagsschule 
durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. das Verfahren der Anmeldung, der Bedarfsprüfung und Aufnahme einschließlich der 

Vorgaben für Abschluss und Inhalt der Betreuungsverträge für die ergänzende För-
derung und Betreuung,  

2. das Verfahren über den Nachweis von freien Plätzen der ergänzenden Förderung 
und Betreuung bei mit Schulen kooperierenden Trägern der freien Jugendhilfe,  

3. die Voraussetzungen, unter denen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
und 6 in die ergänzende Förderung und Betreuung während der Schulferien aufge-
nommen werden,  

4. die Finanzierung der Leistungen der Träger der freien Jugendhilfe und von Angebo-
ten im Rahmen von Tagespflegestellen nach dem Kindertagesförderungsgesetz (Ab-
satz 6 Satz 10), 

5. die Finanzierung der ergänzenden Förderung und Betreuung und die Finanzierung 
der Kosten, die an Schulen in freier Trägerschaft in der Zeit der verlässlichen Halb-
tagsgrundschule für außerunterrichtliche Betreuung und Förderung entstehen,  

6. die personellen, organisatorischen, baulichen und räumlichen Anforderungen an die 
ergänzende Förderung und Betreuung,  

7. das Verfahren bei der Genehmigung von Angeboten der ergänzenden Förderung 
und Betreuung, die in Schulen in freier Trägerschaft oder von Trägern der freien Ju-
gendhilfe erbracht werden,  

8. die Voraussetzungen, unter denen zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Be-
treuung von dem Aufnahmeverfahren nach den §§ 54 und 55a abgewichen werden 
kann und die betroffenen Schülerinnen und Schüler einer anderen Schule zugewie-
sen werden können,  

9. die erforderliche Personalausstattung für das pädagogische Personal entsprechend 
dem Aufgabeninhalt, dem Aufgabenumfang und der Aufgabenintensität für die er-
gänzende Förderung und Betreuung; hierbei soll für das pädagogische Fachpersonal 
grundsätzlich eine Ausstattung von 39 Wochenarbeitsstunden für jeweils 22 Kinder 
zuzüglich Personalzuschläge, die in Art und Höhe mindestens den Personalzuschlä-
gen nach § 11 Absatz 2 Nr. 3 Buchstabe b und c des Kindertagesförderungsgeset-
zes entsprechen, zugrunde gelegt werden,  

10. Festlegungen über die Planung und das statistische Erfassungsverfahren einschließ-
lich der Einführung und Durchführung eines bezirksübergreifenden IT-gestützten 
Planungs-, Nachweis-, Finanzierungs- und Kostenbeteiligungsverfahrens sowie der 
Regelungen über Art und Umfang der Daten, ihre Verarbeitung in Dateien und auf 
sonstigen Datenträgern, ihre Löschung, ihre Übermittlung und die Datensicherung. 

11. zu Organisation und Verbindlichkeit des Ganztagsangebots, zu den personellen An-
forderungen sowie zum Mittagessen. 

 
§ 20 

Grundschule 
(1) bis (7) … 
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(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
zur Ausgestaltung der Grundschule durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere  
1. die Schulanfangsphase,  
2. die Jahrgangsorganisation und den jahrgangsstufenübergreifenden Unterricht,  
3. die Unterrichtsfächer nach Absatz 5 einschließlich der Voraussetzungen für die 

Einrichtung differenzierter Lerngruppen,  
4. die Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Lernschwie-

rigkeiten und Sprachrückständen,  
5. die Unterrichtszeit im Zeitrahmen der verlässlichen Öffnungszeit,  
6. die Einzelheiten der Wahl der Fremdsprache nach Absatz 4, 
7. die Bereiche, auf die sich die Zusammenarbeit nach Absatz 7 erstreckt. 
 

§ 39 
Nähere Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung 

Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere über 
die sonderpädagogische Förderung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere 
1. die Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte einschließlich 

der spezifischen Bildungsangebote, 
2. das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ein-

schließlich der Anforderungen an das sonderpädagogische Gutachten, 
3. die Bildung, Zusammensetzung, Aufgaben und Empfehlungskriterien von Aus-

schüssen, 
4. die Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung und die schulergänzen-

den Maßnahmen sowie die besonderen Organisationsformen für die sonderpäda-
gogischen Förderschwerpunkte "emotional-soziale Entwicklung", "Autistische Be-
hinderung" und Unterricht für kranke Schülerinnen und Schüler, 

5. die Abweichungen von den Regelungen der allgemeinen Schule im gemeinsamen 
Unterricht, 

6. die Aufgaben der Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt, der son-
derpädagogischen Einrichtungen sowie der Berufsschulen mit sonderpädagogi-
schen Aufgaben einschließlich der abweichenden Regelungen zu der allgemeinen 
Schule, 

7. das Verfahren für den Übergang von der Schule mit sonderpädagogischem För-
derschwerpunkt in die allgemeine Schule, 

8. die Voraussetzungen für den Erwerb des berufsorientierenden Schulabschlusses 
und für die Gleichwertigkeit mit der Berufsbildungsreife, 

9. die Schülerbeförderung und die Schulwegbegleitung, 
10. das Verfahren und die Kriterien für die durch die Schulaufsichtsbehörde vorzu-

nehmende Auswahl der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-
derbedarf bei Überschreitung der für den gemeinsamen Unterricht festgelegten 
Aufnahmekapazität, wobei insbesondere die Übereinstimmungen der Fördermög-
lichkeiten der Schule mit dem entsprechenden festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarf und weiteren Voraussetzungen (beispielsweise Neigung, angestreb-
tes Bildungsziel) und Lebensbedingungen der Schülerin oder des Schülers (bei-
spielsweise Wohnortnähe, soziale Bindungen) zu berücksichtigen sind. 

 
§ 41 

Grundsätze 
(1) bis (2) … 
(3) Die Schulpflicht umfasst die allgemeine Schulpflicht und die Berufsschulpflicht. Sie 
ist durch den Besuch einer öffentlichen Schule oder einer staatlich anerkannten oder 
staatlich genehmigten Ersatzschule zu erfüllen. Die Schulaufsichtsbehörde kann eine 
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Schülerin oder einen Schüler von der Schulbesuchspflicht befreien, wenn ein besonde-
rer Grund vorliegt. 
(4) bis (5) … 

 
§ 56 

Übergang in die Sekundarstufe I 
(1) bis (8) … 
(9) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
über den Übergang und die Aufnahme in die Sekundarstufe I durch Rechtsverordnung 
zu regeln, insbesondere 
1. das Verfahren und die Kriterien für die Förderprognose der Grundschule, die 
Festsetzung der Durchschnittsnote nach Absatz 3 Satz 3 und die verbindlichen Bera-
tungsgespräche gemäß Absatz 2 und 3, 
2. die Einzelheiten der Aufnahmekriterien der Schule im Sinne von Absatz 6, wobei als 

Kriterien insbesondere in Betracht kommen: 
a) Leistung und Kompetenzen, 
b) Übereinstimmung des Leistungsbildes oder der sonstigen persönlichen Vo-

raussetzungen der Schülerin oder des Schülers mit den Ausprägungen des 
Schulprogramms, 

c) das Ergebnis eines Auswahlgesprächs oder eines anderen spezifischen Eig-
nungsfeststellungsverfahrens; die Anwendung der Aufnahmekriterien bei der 
Aufnahmeentscheidung sowie das Nähere über das Verfahren für die Aufnah-
me einschließlich der Eignungsfeststellung, die Festlegung, ob die Aufnahme 
unbeschadet von Absatz 6 Nummer 1 zunächst nach Absatz 6 Nummer 2 oder 
Nummer 3 erfolgt, sowie die Besonderheiten für den Fall, dass es an einer 
Festlegung der Aufnahmekriterien oder eines Verfahrens für die Aufnahme 
fehlt,  

3. besondere Härtefälle nach Absatz 6 Nummer 1, 
4. die Besonderheiten für den altsprachlichen Bildungsgang. 
In der Rechtsverordnung ist für die Jahrgangsstufe 7 in Integrierten Sekundarschulen 
und Gymnasien sowie für die Jahrgangsstufe 8 in Integrierten Sekundarschulen eine 
Höchstgrenze von Schülerinnen und Schülern pro Lerngruppe festzulegen. 
 

§ 58 
Lernerfolgskontrollen und Zeugnisse 

(1) bis (2) … 

(3) Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler werden durch Noten, Punkte oder 
schriftliche Informationen zur Lern- und Leistungsentwicklung beurteilt. Soweit Leistun-
gen der Schülerinnen oder Schüler durch Noten bewertet werden, ist die nachstehende 
Skala anzuwenden: 
1. "sehr gut" (1) - wenn die Leistung den Anforderungen in besonderem Maße ent-

spricht, 
2. "gut" (2) - wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht, 
3. "befriedigend" - wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht, 
4. "ausreichend" - wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den An-

forderungen noch entspricht, 
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5. "mangelhaft" (5) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch 
erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die 
Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können, 

6. "ungenügend" (6) - wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und 
selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit 
nicht behoben werden können. 

Werden Leistungen nicht erbracht aus Gründen, die die Schülerin oder der Schüler zu 
vertreten hat, so ist unter Berücksichtigung von Alter und Reife der Schülerin oder des 
Schülers zu entscheiden, ob sie oder er die Note "ungenügend" erhält oder die nicht 
erbrachte Leistung ohne Bewertung bleibt. Werden Leistungen nicht erbracht aus Grün-
den, die die Schülerin oder der Schüler nicht zu vertreten hat, insbesondere bei Krank-
heit, so wird keine Note erteilt. 
(4) bis (7) … 
(8) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
zur Erteilung von Zeugnissen oder entsprechenden Nachweisen, zu den Beurteilungs-
grundsätzen und den Verfahren der Lernerfolgskontrollen einschließlich der Bewertung 
durch Punkte sowie zur Form der Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Darin kann vorgesehen werden, dass ein Zeugnis oder ein 
entsprechender Nachweis nur am Ende eines Schuljahres ausgegeben wird. 
 
 

§ 64 
Datenverarbeitung und Auskunftsrechte 

(4) Soweit dies zur Erfüllung der in § 55 Abs. 1 und 2 geregelten Aufgaben erforderlich 
ist, gelten die Absätze 1, 2 Satz 1 und 2 sowie Absatz 3 entsprechend für personenbe-
zogene Daten derjenigen Kinder, die im jeweils übernächsten Kalenderjahr regelmäßig 
schulpflichtig werden, sowie für personenbezogene Daten ihrer Erziehungsberechtigten. 
Zur Ermittlung des betroffenen Personenkreises in den Fällen des § 55 Absatz 1 Satz 3 
darf die zuständige Schulbehörde auch Name und Anschrift der Kinder und deren Erzie-
hungsberechtigten sowie das Geburtsdatum der Kinder an die für das IT-Verfahren nach 
den §§ 8 und 9 der Kindertagesförderungsverordnung vom 4. November 2005 (GVBl. S. 
700), die zuletzt durch Artikel III des Gesetzes vom 19. März 2008 (GVBl. S. 78) geän-
dert worden ist, zuständige Behörde übermitteln; diese stellt nach dem aktuellen Melde-
bestand fest, welche Kinder nicht betreut werden und übermittelt Name und Anschrift 
dieser Kinder und deren Erziehungsberechtigten sowie das Geburtsdatum dieser Kinder 
an die zuständige Schulbehörde. Nach dem turnusmäßigen Datenabgleich sind die Da-
ten bei der in Satz 2 genannten für das IT-Verfahren zuständigen Behörde zu löschen. 
Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung das Nähere der für die Zwecke 
der vorschulischen Sprachförderung erforderlichen Datenverarbeitung, insbesondere 
Art, Umfang, Verfahren, Empfänger und Zweck der Datenverarbeitung, durch Rechts-
verordnung zu regeln. 
 

§ 117 
Grundsätze für Wahlen 

(7) Die für das Schulwesen zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, das Nähere 
über das Wahlverfahren, die Anberaumung von Wahlen, die Wahlleitung, Nachfolger- 
und Ersatzwahlen und das Wahlprüfungsverfahren durch Rechtsverordnung zu regeln. 
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Sonderpädagogikverordnung 

vom 19. Januar 2005 (GVBl. S. 57), 
die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 28. September 2016 (GVBl. S. 803) ge-

ändert worden ist  
 

§ 38 
Grundsatz 

(1) Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf 
haben zur Herstellung von Chancengleichheit einen Anspruch auf Nachteilsausgleich. 
(2) Die Leistungsanforderungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf mit Ausnahme der sonderpädagogischen Förderschwerpunkte 
"Lernen" und "Geistige Entwicklung" bestimmen sich nach den für die allgemeinen 
Schulen geltenden Rahmenlehrplänen und den Vorschriften zu Lernerfolgskontrollen, 
Leistungsbeurteilungen, Schulleistungstests, Vergleichsarbeiten und Abschlüssen. 
(3) Auf Zeugnissen darf keine Eintragung über den gewährten Nachteilsausgleich erfol-
gen. 
 

§ 39 
Ausgleichsmaßnahmen 

(1) Zum Ausgleich ihrer Erschwernisse sind den Schülerinnen und Schülern mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf besondere Hilfsmittel oder methodische Unterstützungs-
maßnahmen zur Verfügung zu stellen. Besondere Hilfsmittel oder methodische Unter-
stützungsmaßnahmen können insbesondere sein: 
1. eine auf die Behinderung abgestimmte Präsentation der Aufgaben (z. B. Verwen-

dung behinderungsspezifisch aufbereiteter Medien, strukturierte Anordnung von 
Materialien, Vergrößerungskopien, tastbare Materialien, Unterstützung der Kom-
munikation durch den Einsatz lautsprachbegleitender Gebärden oder der Deut-
schen Gebärdensprache, Visualisierung lautsprachlicher Inhalte, Sicherung der 
sprachlichen Verständlichkeit, Vorlesen von Arbeitsaufträgen und Aufgaben, Struk-
turierung der Texte durch Nummerierung der Zeilen), 

2. eine auf die Behinderung abgestimmte Modifizierung der Bearbeitung der Aufga-
ben (mündliche statt schriftliche Bearbeitung der Aufgabe und umgekehrt, Ergän-
zung mündlicher Prüfungsteile durch schriftliche Notizen), 

3. eine auf die Behinderung abgestimmte Zulassung oder Bereitstellung von techni-
schen, elektronischen oder behinderungsspezifischen apparativen Hilfen (z. B. 
Kommunikationshilfen wie Computer mit Spracheingabe, Verwendung optischer 
und elektronischer Hilfsmittel), 

4. ein auf die Behinderung abgestimmter Einsatz von unterstützendem Personal (z. 
B. fachgerechte Pflege während der Bearbeitungszeit, Vorlesedienste, Einsatz der 
jeweils unterrichtenden Fachlehrkräfte zu Beginn von Prüfungen, um sprachliche 
Missverständnisse auszuschließen, Unterstützung bei der Bereitstellung und 
Handhabung von Arbeitsmaterialien), 

5. auf die Behinderung abgestimmte räumliche Voraussetzungen (z. B. angemessene 
Raumakustik, günstige Lichtverhältnisse, ablenkungsarme Umgebung), 

6. eine auf die Behinderung abgestimmte Gewährung von Zeitzugaben (z. B. Verlän-
gerung der Bearbeitungszeit, Gewährung von Sonderterminen, Gewährung indivi-
dueller zusätzlicher Pausen). 

(2) Bei Schülerinnen und Schülern ohne ausreichende Deutschkenntnisse, die seit 
längstens zwei Jahren ausschließlich eine deutschsprachige Regelklasse besuchen, 
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kann bei der Berechnung des Durchschnittswerts für den Erwerb des berufsorientieren-
den Abschlusses gemäß § 27 Absatz 10 Nummer 2 und für den Erwerb des der Berufs-
bildungsreife gleichwertigen Abschlusses gemäß § 27 Absatz 11 Nummer 2 die Note in 
der Fremdsprache unberücksichtigt bleiben. Darüber entscheidet die Schulleiterin oder 
der Schulleiter auf Vorschlag der Klassenkonferenz. 
 

§ 40 
Verfahren 

(1) Die Inanspruchnahme eines Nachteilsausgleichs ist nicht antragsgebunden. Hat die 
Schulaufsichtsbehörde bei der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
eine Empfehlung für einen Nachteilsausgleich ausgesprochen, ist diese von der Schule 
zu berücksichtigen. 
(2) Über Art und Umfang des individuell zu gewährenden Nachteilsausgleichs entschei-
det die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die oder der Prüfungsvorsitzende in Ab-
sprache mit den unterrichtenden Lehrkräften, den Ambulanzlehrkräften und gegebenen-
falls dem für die jeweilige Behinderungsart zuständigen sonderpädagogischen Förder-
zentrum. Bei der Prüfung zur erweiterten Berufsbildungsreife, zum mittleren Schulab-
schluss und zum Abitur sind die Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde zu beachten. Die 
Entscheidung ist zur Akte der Schülerin oder des Schülers zu nehmen. 
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